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Entwurf eines Gesetzes zur zivilrechtlichen Erleichterung des 
Gebäudebaus (Gebäudetyp-E-Gesetz) 

A. Problem und Ziel 

Der Wohnungsneubau in Deutschland ist aus einer Vielzahl von Gründen schwieriger 
geworden, unter anderem wegen gestiegener Baukosten. Die hohen Baukosten sind auch 
darauf zurückzuführen, dass sich die Baustandards in den letzten Jahrzehnten ständig 
erhöht haben und weiter ansteigen. Unter dem Schlagwort „Gebäudetyp E“ wird daher 
gefordert, Bauen in Deutschland einfacher, innovativer und kostengünstiger zu ermögli-
chen. Der „Gebäudetyp E“ bezeichnet jedoch – anders als es der Begriff vermuten lässt – 
keinen bestimmten, technisch spezifizierten Gebäudetypus, sondern den Wunsch nach 
flexibleren Planungsmöglichkeiten.  

Die Bauministerkonferenz der Länder hat für das öffentliche Recht auf diese Forderung 
reagiert und in § 67 der Musterbauordnung (MBauO) eine Musterbestimmung geschaffen, 
wonach vereinfacht von bauordnungsrechtlichen Vorgaben abgewichen werden kann. Die 
Länder haben diese Vorgabe bereits in ihren Landesbauordnungen umgesetzt bezie-
hungsweise werden sie umsetzen. 

Auch für das Zivilrecht werden Änderungen gefordert. Denn auch hier gelten derzeit hohe 
Standards. Nach gefestigter höchstrichterlicher Rechtsprechung wird nämlich für ein 
mangelfreies Werk nach § 633 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) grundsätzlich die 
Einhaltung der sogenannten anerkannten Regeln der Technik geschuldet. Anerkannte 
Regeln der Technik bezeichnen Regeln für den Entwurf und die Ausführung von bauli-
chen Anlagen oder technischen Objekten, die die herrschende Ansicht der technischen 
Fachleute darstellen und sich in der Praxis bewährt haben. Zahlreiche anerkannte Regeln 
der Technik beziehen sich aber nicht auf sicherheitsrelevante Aspekte und sind auch für 
ein gutes Wohnen nicht zwingend notwendig. Auch sind innovative Bauweisen nicht in 
Einklang mit den „anerkannten“ Regeln der Technik zu realisieren, da insofern nicht auf 
bewährte Methoden und Verfahren zurückgegriffen werden kann und soll. Beschaffen-
heitsvereinbarungen, mit denen von den anerkannten Regeln der Technik abgewichen 
wird, sind jedoch nach ständiger Rechtsprechung derzeit nur wirksam, wenn umfangrei-
che Aufklärungs- und Hinweispflichten eingehalten werden. Auch liegt grundsätzlich bei 
einem Abweichen von den anerkannten Regeln der Technik ohne Beschaffenheitsverein-
barung ein Sachmangel der Bauleistung vor. 

Ziel des vorliegenden Entwurfs ist, Abweichungen von den anerkannten Regeln der 
Technik zwischen fachkundigen Unternehmern rechtssicher zu ermöglichen. Hierfür soll 
aber nicht das gesamte Werkvertragsrecht geändert werden. Um der Krise im Woh-
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nungsbau zivilrechtlich flankierend entgegenzuwirken, sollen neue Regelungen vielmehr 
zielgenau lediglich für den Gebäudebauvertrag getroffen werden, um so Bauen einfacher 
und innovativer zu ermöglichen. Dies schließt auch Architekten- und Ingenieurverträge 
und Bauträgerverträge mit ein.  

Dieser Entwurf steht im Kontext der gefährdeten rechtzeitigen Erreichung der Ziele der 
Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 25. September 2015 
„Transformation unserer Welt: die UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“. Der 
Entwurf soll insbesondere zur Erreichung des Nachhaltigkeitsziels 11 der UN-Agenda 
2030 beitragen, „Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig 
gestalten“. Im Sinne des systemischen Zusammendenkens der Nachhaltigkeitsziele soll 
der Entwurf gleichzeitig zur rechtzeitigen Umsetzung der Zielvorgaben 16.3 und 16.6 bei-
tragen, „die Rechtsstaatlichkeit zu fördern und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige 
und transparente Institutionen auf allen Ebenen aufzubauen“. 

B. Lösung; Nutzen 

Um die Rechtssicherheit zu erhöhen, wird in § 650a BGB (Bauvertrag) in einem neuen 
Absatz 3 klargestellt, dass bestimmte technische Normen und Regeln ohne ausdrückliche 
Vereinbarung nicht Gegenstand der vertraglichen Leistungspflicht sind. Dies sind zum 
einen solche technischen Normen und Regeln, die ausschließlich Komfort- oder Ausstat-
tungsmerkmale betreffen, zum anderen solche, die durch Rechtsverordnung nach Ab-
satz 4 bestimmt worden sind. Absatz 4 ermächtigt die Bundesregierung, durch Rechts-
verordnung ohne Zustimmung des Bundesrates technische Normen und Regeln zu be-
stimmen, die die Nutzung von innovativen, nachhaltigen oder kostengünstigen Bauweisen 
oder Baustoffen erheblich erschweren. 

Zugeschnitten auf den „Gebäudetyp E“ wird ein neues Kapitel 4 über „Gebäudebauverträ-
ge zwischen fachkundigen Unternehmern“ eingefügt. Der neue § 650o Absatz 1 BGB-E 
definiert den Anwendungsbereich. § 650o Absatz 2 BGB-E regelt neu eine Ausnahme von 
der geltenden Aufklärungspflicht: Bei Verträgen zwischen fachkundigen Unternehmern 
über Bauleistungen an Gebäuden und Außenanlagen soll künftig keine Verpflichtung 
mehr bestehen, über Risiken und Konsequenzen eines Abweichens von den anerkannten 
Regeln der Technik aufzuklären. Hierdurch wird sich eine Vielzahl von Verträgen im Bau-
geschehen einfacher gestalten lassen. Der § 650o Absatz 3 BGB-E sieht weitere Aus-
nahmeregelungen zum Sachmangel (§ 633 BGB) vor. Stellt der Bauunternehmer trotz 
Abweichens von den anerkannten Regeln der Technik ein funktionstaugliches Bauwerk 
her, soll das bloße Abweichen keinen Sachmangel mehr begründen, wenn die Sicherheit, 
Qualität und dauerhafte Gebrauchstauglichkeit des Werks auf anderem Wege in gleich-
wertiger Weise gewährleistet sind und der Unternehmer den Besteller vor Ausführung der 
Bauleistung über die Abweichung informiert. 

Verbraucher, aber auch nicht fachkundige Unternehmer, bedürfen aufgrund ihres fehlen-
den Branchenwissens weiterhin des Schutzes, den das geltende Recht gewährleistet. Für 
sie soll daher die Neuregelung des § 650o BGB-E nicht gelten. Selbstverständlich können 
aber auch sie Gebäudebauverträge zum Gebäudetyp E schließen, das heißt von den an-
erkannten Regelungen der Technik abweichen oder im Verlauf des Baugeschehens eine 
gleichwertige Ausführung akzeptieren. Für eine solche Vereinbarung verbleibt es bei der 
bisherigen Rechtsprechung, wonach es grundsätzlich einer Aufklärung des Bestellers 
über Risiken und Konsequenzen der Abweichung bedarf. Auch bleibt es bei den allge-
meinen Regelungen zum Sachmängelrecht im Werkvertrag (§ 633 BGB).  

Durch die Neuregelungen ist ein positiver Nutzen für das Bauen in Deutschland zu erwar-
ten. Die Möglichkeiten, einfacher, zügiger, innovativer und kostengünstiger zu bauen, 
kommen sowohl der Bauwirtschaft als auch Bürgerinnen und Bürgern zugute. 
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C. Alternativen 

Keine. 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Das Gesetz begründet keine Mehrausgaben oder reduzierte Einnahmen für die öffentli-
chen Haushalte. 

E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Für Bürgerinnen und Bürger ändert sich der Erfüllungsaufwand nicht. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Für die Wirtschaft ergibt sich eine Reduzierung des jährlichen Erfüllungsaufwands in Hö-
he von rund 8 135 058 000 Euro. Mit Blick auf die „One in, one out“-Regelung der Bun-
desregierung bedeutet dies ein „Out“ in vorgenannter Höhe. 

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 

Bei der Reduzierung des jährlichen Erfüllungsaufwands entfallen 58 000 Euro auf Büro-
kratiekosten aus Informationspflichten. 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Für die Verwaltung ändert sich der Erfüllungsaufwand nicht. 

F. Weitere Kosten 

Durch die Neuregelungen entstehen für die Wirtschaft keine sonstigen direkten oder indi-
rekten Kosten, insbesondere für mittelständische Unternehmen. Hinsichtlich des Preisni-
veaus sind keine Erhöhungen, sondern Reduzierungen beabsichtigt. 
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Bundesrepublik Deutschland                   Berlin, 8. November 2024 
     Der Bundeskanzler 

An die 
Präsidentin des Bundesrates 
Frau Ministerpräsidentin 
Anke Rehlinger 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, 

hiermit übersende ich gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes den von der 

Bundesregierung beschlossenen 

 Entwurf eines Gesetzes zur zivilrechtlichen Erleichterung des Gebäudebaus 

(Gebäudetyp-E-Gesetz)  

mit Begründung und Vorblatt. 

Federführend ist das Bundesministerium der Justiz.  

Die Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates gemäß § 6 Absatz 1 

NKRG ist als Anlage beigefügt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Olaf Scholz  
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Entwurf eines Gesetzes zur zivilrechtlichen Erleichterung des Gebäu-
debaus 

(Gebäudetyp-E-Gesetz) 

Vom ... 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

Das Bürgerliche Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 
(BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 10. Ok-
tober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 306) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu Buch 2 Abschnitt 8 Titel 9 Untertitel 1 Kapitel
4 durch die folgenden Angaben ersetzt:

„Kapitel 4 

Gebäudebauverträge zwischen fachkundigen Unternehmern 

Kapitel 5 

Unabdingbarkeit“. 

2. § 650a wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„Bauvertrag, Verordnungsermächtigung“.

b) Die folgenden Absätze 3 und 4 werden angefügt:

(3) „ Ohne ausdrückliche Vereinbarung nicht Gegenstand der vertraglichen 
Leistungspflicht sind technische Normen und Regeln, 

1. die ausschließlich Komfort- oder Ausstattungsmerkmale betreffen oder

2. die durch Rechtsverordnung gemäß Absatz 4 bestimmt worden sind.

Ist der Besteller ein Verbraucher, ist er rechtzeitig vor Vertragsschluss in geeigne-
ter Weise darauf hinzuweisen, in welchen Baubereichen ohne ausdrückliche Ver-
einbarung von den in Satz 1 genannten technischen Normen und Regeln abgewi-
chen wird. 
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(4) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zu-
stimmung des Bundesrates technische Normen und Regeln gemäß Absatz 3 
Satz 1 Nummer 2 zu bestimmen, die die Nutzung von innovativen, nachhaltigen 
oder kostengünstigen Bauweisen oder Baustoffen erheblich erschweren.“ 

3. In § 650f Absatz 6 Satz 1 Nummer 2 wird die Angabe „§ 650u“ durch die Angabe
„§ 650v“ ersetzt.

4. Nach § 650n wird folgendes Kapitel 4 eingefügt:

„Kapitel 4 

Gebäudebauverträge zwischen fachkundigen Unternehmern 

§ 650o

Beschaffenheitsvereinbarung und Sachmängelhaftung 

(1) Ein Gebäudebauvertrag ist ein Bauvertrag im Sinne des § 650a Absatz 1
Satz 1, der ein Gebäude, die zu einem Gebäude gehörende Außenanlage oder einen 
Teil davon betrifft. Für Gebäudebauverträge zwischen fachkundigen Unternehmern 
gelten die Absätze 2 und 3. 

(2) In der Beschaffenheitsvereinbarung im Sinne des § 633 Absatz 2 Satz 1 kön-
nen die Vertragsparteien von den anerkannten Regeln der Technik abweichen, ohne 
dass der Unternehmer den Besteller über die mit dieser Abweichung verbundenen Ri-
siken und Konsequenzen aufklären muss. 

(3) Ist keine Beschaffenheit vereinbart, begründet ein Abweichen von den aner-
kannten Regeln der Technik dann keinen Sachmangel im Sinne des § 633 Absatz 2 
Satz 2, wenn 

1. die dauerhafte Sicherheit und Eignung des Gebäudes, der Außenanlage oder des
Teils davon für die vertragsgemäße oder sonst für die gewöhnliche Verwendung
sowie die Ausführungsqualität durch eine gleichwertige Leistung gewährleistet
sind und

2. der Unternehmer dem Besteller diese Abweichung, einschließlich der Auswirkun-
gen auf die Kosten, vor Ausführung der Bauleistung anzeigt und der Besteller die-
ser nicht unverzüglich widerspricht.“

5. Das bisherige Kapitel 4 wird Kapitel 5.

6. Die bisherigen §§ 650o und 650p werden die §§ 650p und 650q.

7. Der bisherige § 650q wird § 650r und in Absatz 1 werden die Wörter „die §§ 650b, 650e
bis 650h“ durch die Wörter „§ 650a Absatz 3 und die §§ 650b, 650e bis 650h und 650o“
ersetzt.

8. Der bisherige § 650r wird § 650s und in Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 wird je-
weils die Angabe „§ 650p“ durch die Angabe „§ 650q“ ersetzt.

9. Die bisherigen §§ 650s bis 650v werden die §§ 650t bis 650w.
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Artikel 2 

Änderung des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbu-
che 

Dem Artikel 229 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 21. September 1994 (BGBl. I S. 2494; 1997 I S. 1061), das 
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 10. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 306) geändert 
worden ist, wird folgender § … [einsetzen: nächste bei der Verkündung freie Zählbezeich-
nung] angefügt: 

„§ …[einsetzen: nächste bei der Verkündung freie Zählbezeichnung] 

Übergangsvorschrift zum Gebäudetyp-E-Gesetz 

Auf ein Schuldverhältnis, das vor dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach 
Artikel 4 dieses Gesetzes] entstanden ist, finden die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetz-
buchs in ihrer bis dahin geltenden Fassung Anwendung.“ 

Artikel 3 

Evaluierung 

Die Bundesregierung wird das Gesetz fünf Jahre nach Inkrafttreten evaluieren. 

Artikel 4 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am … [einsetzen: Datum des ersten Tages des dritten auf die Ver-
kündung folgenden Kalendermonats] in Kraft. 

- 3 - Drucksache 555/24



Begründung 

A. Allgemeiner Teil

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

1. Problem

Der Wohnungsneubau in Deutschland ist unter anderem wegen gestiegener Baukosten 
schwieriger geworden. Die hohen Baukosten sind auch darauf zurückzuführen, dass sich 
die Baustandards in den letzten Jahrzehnten ständig erhöht haben und weiter ansteigen. 
Unter dem Schlagwort „Gebäudetyp E“ wird daher bereits seit einiger Zeit gefordert, Bauen 
in Deutschland einfacher, innovativer und kostengünstiger zu ermöglichen. Der „Gebäude-
typ E“ bezeichnet jedoch – anders als es der Begriff vermuten lässt – keinen bestimmten, 
technisch spezifizierten Gebäudetypus, sondern den Wunsch nach flexibleren Planungs-
möglichkeiten.  

Die Länder haben im Bereich des öffentlichen Rechts bereits auf die Krise im Wohnungsbau 
reagiert und die Musterbauordnung geändert (§ 67 MBauO, Abweichungen). Einige Länder 
haben bereits ihre Landesbauordnungen entsprechend angepasst, andere werden dies 
demnächst tun. So sollen die Bauaufsichtsbehörden künftig Abweichungen von bauord-
nungsrechtlichen Anforderungen zulassen, wenn sie unter Berücksichtigung des Zwecks 
der jeweiligen Anforderung und unter Würdigung der öffentlich-rechtlich geschützten nach-
barlichen Belange mit den öffentlichen Belangen vereinbar sind. Dies gilt insbesondere für 
Vorhaben, die der Weiternutzung bestehender Gebäude dienen, Vorhaben zur Energieein-
sparung und Nutzung erneuerbarer Energien oder Vorhaben zur Erprobung neuer Bau- und 
Wohnformen. 

Darüber hinaus fordert die Praxis, dass auch die zivilrechtliche geltende Rechtslage flan-
kierend geändert werden sollte, um Bauen in Deutschland zu erleichtern sowie kostengüns-
tiger und innovativer zu ermöglichen. Denn auch im Zivilrecht werden derzeit hohe Stan-
dards zugrunde gelegt. Im Mittelpunkt des zivilrechtlichen Baugeschehens stehen die an-
erkannten Regeln der Technik (vergleiche hierzu unter a)). Anerkannte Regeln der Technik 
bezeichnen Regeln für den Entwurf und die Ausführung von baulichen Anlagen oder tech-
nischen Objekten, die die herrschende Ansicht der technischen Fachleute darstellen und 
sich in der Praxis bewährt haben. Dabei wird vermutet, dass bestimmte technische Nor-
mungen (zum Beispiel: DIN-Normen) zu den anerkannten Regeln der Technik gehören. 
Von den beteiligten Kreisen wird insofern die kaum überschaubare Fülle der technischen 
Normungen (zum Beispiel: 3 900 DIN-Baunormen) kritisiert. Zahlreiche technischen Nor-
mungen beziehen sich nicht auf sicherheitsrelevante Aspekte und sind auch für ein gutes 
Wohnen nicht zwingend notwendig. Auch sind innovative Bauweisen nicht in Einklang mit 
den „anerkannten“ Regeln der Technik zu realisieren, da insofern nicht auf bewährte Me-
thoden und Verfahren zurückgegriffen werden kann und soll. Den beteiligten Kreisen ist 
daher daran gelegen, den Bestand der einzuhaltenden anerkannten Regeln der Technik zu 
reduzieren beziehungsweise zumindest Komfort- und Ausstattungsstandards nicht in jedem 
Fall einhalten zu müssen. Es kann durchaus wünschenswert sein, von den anerkannten 
Regeln der Technik abzuweichen. Abweichende Beschaffenheitsvereinbarungen sind je-
doch nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung derzeit nur wirksam, wenn um-
fangreiche Aufklärungs- und Hinweispflichten eingehalten werden (vergleiche hierzu unter 
b)). Die beteiligten Kreise fordern daher, Abweichungen von den anerkannten Regeln der 
Technik zu erleichtern. Problematisch ist schließlich, dass grundsätzlich bei einem Abwei-
chen von den anerkannten Regeln der Technik ohne Beschaffenheitsvereinbarung ein 
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Sachmangel der Bauleistung vorliegt (vergleiche hierzu unter c)). Dementsprechend müss-
ten auch die Regelungen, wann ein Sachmangel vorliegt, modifiziert werden. 

a) Anerkannte Regeln der Technik

Historisch geht die Inhaltsbestimmung der anerkannten Regeln der Technik auf die Recht-
sprechung des Reichsgerichts zum Baustrafrecht, damals § 330 des Strafgesetzbuchs 
(StGB) – heute § 319 StGB (Baugefährdung), zurück, das zum Begriff der anerkannten 
Regeln der Technik Folgendes festgehalten hat: „Der Begriff der allgemein anerkannten 
Regeln der Baukunst ist nicht schon dadurch erfüllt, dass eine Regel bei völliger wissen-
schaftlicher Erkenntnis sich als richtig und unanfechtbar darstellt, sondern sie muss auch 
allgemein anerkannt, das heißt durchweg in den Kreisen der betreffenden Techniker be-
kannt und als richtig anerkannt sein.“ (RG, Urteil vom 11. Oktober 1910, IV 644/10 – RGSt 
44, 75, 79). 

Nach der gefestigten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist grundsätzlich das Bau-
werk unter Beachtung der anerkannten Regeln der Technik herzustellen (BGH, Urteil vom 
7. März 2013, VII ZR 134/12 – NJW 2013, 1226, 1225). Ohne besondere Beschaffenheits-
vereinbarung wird vermutet, dass die anerkannten Regeln der Technik Bestandteil des
Werkvertrags sind (BGH, Urteil vom 14. Mai 1998, VII ZR 184/97 – NJW 1998, 2814).

Neben den anerkannten Regeln der Technik gibt es als Maßstäbe den „Stand der Technik“ 
und den „Stand von Wissenschaft und Technik“, die einen fortschrittlicheren Entwicklungs-
stand aufweisen, denen aber grundsätzlich eine Bewährung in der Praxis fehlt (Dreistufig-
keit: BVerfG, Beschluss vom 8. August 1978, 2 BvL 8/77 – NJW 1979, 359, 362). Aufgrund 
dessen bezeichnet der Bundesgerichtshof die anerkannten Regeln der Technik auch als 
Mindeststandard (BGH, Urteil vom 14. Mai 1998, VII ZR 184/97 - NJW 1998, 2814).  

Der Begriff der anerkannten Regeln der Technik ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, der 
bisher nicht im deutschen Recht gesetzlich definiert ist. Die anerkannten Regeln der Tech-
nik selbst sind keine Rechtsnormen, sondern stellen ein Erfahrungswissen dar und haben 
somit nur Empfehlungscharakter (BGH, Urteil vom 6. Juni 1991, I ZR 234/89 – NJW-RR 
1991, 1445, 1447). 

Der Begriff der anerkannten Regeln der Technik umschreibt diejenigen Regeln für den Ent-
wurf und die Ausführung baulicher Anlagen, die in der technischen Wissenschaft als theo-
retisch richtig erkannt sind und feststehen sowie insbesondere in dem Kreis der für die An-
wendung der betreffenden Regeln maßgeblichen, nach dem neuesten Erkenntnisstand 
vorgebildeten Techniker durchweg bekannt und aufgrund fortdauernder praktischer Erfah-
rung als technisch geeignet, angemessen und notwendig anerkannt sind (vergleiche 
Kniffka/Koeble/Jurgeleit/Sacher, Kompendium des Baurechts, 5. Aufl., Teil 5, Rdn.47; OLG 
Düsseldorf, Urteil vom 8.Juli 2014, 21 U 155/13 – IBR 2016, 6). Die anerkannten Re-
geln der Technik sind dynamisch und entwickeln sich weiter. Für die technischen Regelun-
gen in DIN-Normen (Deutsches Institut für Normung) besteht eine widerlegbare Vermutung, 
dass sie die anerkannten Regeln der Technik wiedergeben (BGH, Urteil vom 24. Mai 2013, 
V ZR 182/12 – NJW 2013, 2271, 2272). DIN-Normen können diese wiedergeben, können 
aber auch hinter ihnen zurückbleiben. Entsprechendes gilt für DIN EN (Europäische Stan-
dards)- beziehungsweise DIN EN ISO-Normen (Internationale Standards) sowie das 
DVGW-Regelwerk (Normungsorganisation für Gas- und Wasserwirtschaft), die VDE-Nor-
men (Verband Deutscher Elektrotechniker) und die VDI-Richtlinien (Verein Deutscher Inge-
nieure) sowie für die ETB (Einheitliche Technische Bestimmungen des Instituts für Bau-
technik). All diesen Regelungen ist gemein, dass sie von Gremien festgelegt werden, die 
mit Sachverständigen verschiedener Gruppierungen besetzt sind. Dies soll für eine gewisse 
Neutralität der technischen Normen sorgen. Es gibt zudem aber auch nur mündlich über-
lieferte technische Regeln. 
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Teile der Praxis kritisieren die zentrale Rolle der anerkannten Regeln der Technik für das 
Bauvertragsrecht. Zum einen sei die Fülle der technischen Normen für die Praxis nicht 
überschaubar. Dementsprechend wird die Vielzahl von technischen Normungen (zum Bei-
spiel: 3.900 DIN-Baunormen) mit ihren unterschiedlichen Anforderungen von den beteilig-
ten Kreisen als ein wesentliches Problem geschildert. Auch löse die Einhaltung der aner-
kannten Regeln der Technik teilweise Kosten aus, die für die Realisierung des Werkerfolgs, 
insbesondere für gutes Wohnen, nicht notwendig wären. Zudem seien die anerkannten Re-
geln der Technik eine ungeeignete Grundlage für innovatives und nachhaltiges Bauen, weil 
Innovationen naturgemäß immer erst in der Praxis erprobt werden müssten. 

Vor diesem Hintergrund wurden in der Praxis bereits verschiedene Lösungsansätze entwi-
ckelt, die allerdings für das Zivilrecht jeweils für sich genommen zu kurz greifen: 

Um die in Frage kommenden technischen Normen wenigstens einzudämmen und damit die 
Baukosten im Bereich des öffentlichen Baurechts zu reduzieren, haben einzelne Länder 
bereits Umsetzungskonzepte entwickelt. 

Am 15. Dezember 2023 starteten unter Leitung des Bayerischen Staatsministeriums für 
Wohnen, Bau und Verkehr 19 Pilotprojekte zum Gebäudetyp E mit 15 Wohnbauprojekten, 
drei kommunalen Schulbauprojekten und einem Verwaltungsgebäude 
(https://www.byak.de>newsdetail: Einfach bauen: Start von Pilotprojekten zum Gebäude-
typ-e). Das Land Schleswig-Holstein hat zur sozialen Wohnraumförderung einen Regel-
standard (förderungsfähige Kosten nur die technischen und ordnungsrechtlichen Mindest-
standards) zugrunde gelegt, wonach im Zusammenhang mit der Beauftragung zum Gebäu-
detyp E grundsätzlich Rationalisierungsaspekte verstärkt in den Fokus genommen werden. 
Mehrkosten gegenüber den Standards sind nur noch durch eine höhere Eigenkapitalquote 
oder durch zusätzliches Fremdkapital umsetzbar (https//arge-ev.de/ARGE Regelstandard 
Erleichtertes Bauen). Diese Lösungsansätze der Länder gelten allerdings nur regional. 

Mit dem richtungsweisenden Vertrag der Länder mit dem DIN e.V. mit Wirkung zum 1. Ja-
nuar 2024 (https://www.din.de; Mitteilungen) sollen zukünftig für den Bereich des Bauord-
nungsrechts die relevanten Normen dadurch eingegrenzt werden, dass differenziert wird 
zwischen DIN-Normen, die als bauaufsichtliche Mindestanforderungen in die Bauordnun-
gen der Länder übernommen werden sollten, und weitergehenden Anforderungen. Diese 
Unterteilung stellt jedoch gegenwärtig keine ausreichende Grundlage für eine Anwendung 
im Zivilrecht dar, da die Einteilung erst für künftige DIN-Normen gelten wird beziehungs-
weise für geltende DIN-Normen, die überarbeitet werden. Auch würde ein Ansetzen an dem 
DIN-Länder-Vertrag für das Zivilrecht zu kurz greifen, sind hier doch weitergehende Normen 
in den Blick zu nehmen, die über den bauordnungsrechtlichen Bereich hinausgehen und 
somit von der Einteilung durch den DIN nicht erfasst wären. Auch für die in dieser Weise 
kategorisierten Normen gilt jedoch, dass sie neue, innovative Vorgehensweisen gerade 
nicht abbilden können. 

Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat sich in seinem Urteil vom 9. Februar 2023 (NJW-RR 
2023, 723,725) ebenfalls mit der Frage befasst, inwieweit DIN-Normen die Vermutung in 
sich tragen, anerkannte Regeln der Technik darzustellen. Das Oberlandesgericht führt 
hierzu aus, dass entscheidend ist, welchen Regelungszweck die Normen verfolgen. Für die 
DIN 18015-2 bestehe diese Vermutungswirkung nicht, soweit sie Vorgaben zur Anzahl der 
zu verbauenden Elektroanschlüsse und insoweit lediglich ein bestimmtes Ausstattungsni-
veau vorgibt, also nur ein Komfort-Niveau beschreibt.  

Diese für den zivilrechtlichen Kontext richtungsweisende Entscheidung des Oberlandesge-
richts Düsseldorf hat also den Bestand technischer Normungen dadurch eingegrenzt, dass 
es auf den Regelungszweck der Normung abgestellt hat. Ähnlich wie der DIN-Länder-Ver-
trag zwischen bauaufsichtsrechtlichen Mindestanforderungen und weitergehenden Anfor-
derungen differenziert, sieht auch das Oberlandesgericht Düsseldorf solche Normungen 
nicht als anerkannte Regeln der Technik an, die lediglich ein Komfort-Niveau beschreiben. 
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Allerdings stellt diese Einzelfallentscheidung noch keinen für die Praxis belastbaren Rechts-
rahmen her. 

b) Beschaffenheitsvereinbarung

Soweit die Vertragsparteien von den anerkannten Regeln der Technik abweichen wollen, 
müssen sie die Abweichung in einer Beschaffenheitsvereinbarung (§ 633 Absatz 2 Satz 1 
BGB) regeln, die das Bauwerk entsprechend verbindlich und konkret beschreibt. Zur ver-
einbarten Beschaffenheit gehören alle Eigenschaften des Bauwerks, die den vertraglich 
geschuldeten Erfolg herbeiführen sollen. Hierbei ist eine Aufklärung und Belehrung des 
Bauherrn über Risiken und Gefahren einer von den anerkannten Regeln der Baukunst ab-
weichenden Planung nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zwin-
gend geboten, da dieser nur so eine sorgfältige Abwägung der dafür und dagegen spre-
chenden Gesichtspunkte vornehmen kann (BGH, Urteil vom 4. Juni 2009, VII ZR 54/07 – 
BGHZ 181, 225-233).  

Eine fehlende oder unzureichende Aufklärung führt zur Unwirksamkeit der Beschaffenheits-
vereinbarung im Bauvertrag. Für die Parteien ist es daher von zentraler Bedeutung, die 
Aufklärung korrekt vorzunehmen. Die Anforderungen der Rechtsprechung sind weitgehend. 

So darf der mit der Ausführungs-, Werks- und Tragwerksplanung beauftragte Architekt sich, 
wenn er ein von den anerkannten Regeln der Technik abweichendes System zur Ausfüh-
rung vorschlägt, nicht darauf beschränken, dem Auftraggeber die Unterschiede zwischen 
der herkömmlichen Ausführung und der davon abweichenden Ausführungsform zu erläu-
tern. Vielmehr muss er umfassend darüber aufklären, welche Risiken und Folgen eine nicht 
den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Planung und Ausführung mit sich brin-
gen kann. Eine derartige Aufklärung ist auch dann erforderlich, wenn der Auftraggeber zwar 
selbst fachkundig ist, jedoch das für die Abwägung zwischen den verschiedenen Ausfüh-
rungssystemen erforderliche Spezialwissen nicht besitzt und somit den Architekten als Son-
derfachmann beauftragt hat (OLG München, Urteil vom 14. April 2010, 27 U 31/09 – IBR 
2012, 524).  

Eine Aufklärungspflicht besteht insbesondere auch dann, wenn die Verwendung von in der 
Praxis noch nicht bewährten Baustoffen erfolgen soll oder außerhalb bautechnisch gesi-
cherter Erkenntnisse geplant wird (BGH, Urteil vom 24. September 1992, VII ZR 213/91 – 
MDR 1993, 47, 48). 

Zum Teil wird in der Rechtsprechung sogar die Auffassung vertreten, dass der Architekt 
den Besteller über moderne kostengünstige Baumaßnahmen, die behördlich genehmigt 
sind und sich am Markt durchgesetzt haben, informieren muss, selbst wenn er Bedenken 
gegen diese Technik hat und an der herkömmlichen kostenintensiveren Maßnahme fest-
halten will (KG, Urteil vom 5. Juni 2001, 7 U 6697/00 – NJW-RR 2001, 1385). 

Hintergrund ist, dass der Bauherr nicht mit unnötigen Leistungen und übermäßigem Auf-
wand belastet werden soll (BGH, Urteil vom 17. Januar 1991, VII ZR 47/90 – NJW-RR 1991, 
664). 

Eine Aufklärungspflicht besteht nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichts-
hofs lediglich dann nicht, wenn die Risiken und Konsequenzen des Abweichens dem Be-
steller bekannt sind oder sie sich ohne weiteres aus den Umständen ergeben, der Besteller 
selbst über die nötigen fachlichen Kenntnisse und Fertigkeiten verfügt und der Unternehmer 
kein Sonderfachmann ist (BGH, Urteil vom 9. Juli 1987, VII ZR 208/86 – NJW-RR 1987, 
1305, 1306). 

Umfang von Aufklärungs- und Hinweispflichten einer Vertragspartei richten sich somit nach 
dem Erwartungshorizont des anderen Vertragspartners. Soweit die vertragliche Vorgabe 
eindeutig eine Abweichung vorsieht und kein Wissensvorsprung besteht, besteht auch 
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keine weitere Aufklärungspflicht (OLG Stuttgart, Urteil vom 17. Oktober 2011, 5 U 43/11 – 
NJW 2012, 539, 542). 

Die Bauwirtschaft kritisiert diese von der Rechtsprechung statuierte Aufklärungspflicht des 
Unternehmers gegenüber dem Besteller als zu weitgehend. Aus ihrer Sicht werde dadurch 
die Vertragsgestaltung enorm erschwert. Außerdem bestehe große Rechtsunsicherheit, ob 
im Einzelfall die geleistete Aufklärung den Anforderungen der Rechtsprechung standhält. 
Dementsprechend würden viele Unternehmer davon absehen, vertraglich von den aner-
kannten Regeln der Technik abzuweichen, was im Ergebnis zu einer erheblichen Verteue-
rung von Bauprojekten aufgrund überzogener Standards führe. Die Aufklärungs- und Hin-
weispflichten würden außerdem den Unternehmen rein faktisch jegliche Flexibilität nehmen 
und damit auch die Einführung neuer Bauweisen bremsen, sich also innovationshemmend 
auswirken.  

c) Sachmängelhaftung

Haben die Vertragsparteien keine Beschaffenheitsvereinbarung geschlossen, begründet 
ein Abweichen von den anerkannten Regeln der Technik nach § 633 Absatz 2 Satz 2 BGB 
einen Sachmangel, da das Bauwerk keine Beschaffenheit aufweist, die bei Werken der 
gleichen Art üblich ist und die der Besteller nach der Art des Werks erwarten kann. 

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs schuldet auch der Architekt 
wie der Unternehmer ein mängelfreies und funktionstaugliches Werk (BGH, Urteil vom 
14. Februar 2001, VII ZR 176/99 – NJW 2001, 1276), wobei das Werk grundsätzlich dann 
funktionstauglich ist, wenn es unter Beachtung der anerkannten Regeln der Technik herge-
stellt ist (BGH, Urteil vom 7. März 2013, VII ZR 134/12 – NJW 2013, 1226, 1225; Urteil vom 
14. November 2017, VII ZR 65/14 – NJW 2018, 391, 393). Soweit die Vertragsparteien 
ausdrücklich zum Baustandard nichts Gegenteiliges vereinbart haben oder die Beschaffen-
heitsvereinbarung mangels Aufklärung unwirksam ist, wird nach der ständigen Rechtspre-
chung des Bundesgerichtshofs (BGH, Urteil vom 14. Mai 1998, VII ZR 184/97 – NJW 1998, 
2814) vermutet, dass die anerkannten Regeln der Technik Bestandteil des Werkvertrags 
sind.

Werden anerkannte Regeln der Technik nicht eingehalten, so führt dies auch ohne Funkti-
onsbeeinträchtigung zur Mangelhaftigkeit des Werks und somit zum Anspruch des Bau-
herrn auf Erfüllung oder nach Abnahme auf Nachbesserung, Minderung und/oder Scha-
densersatz (merkantiler Minderwert oder Kosten der Selbstvornahme durch den Bauherrn). 
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist ein Sachmangel jede Abweichung 
der Istbeschaffenheit des Werks von der Sollbeschaffenheit, wobei es nicht darauf an-
kommt, ob die ausgeführte Lösung tatsächlich oder möglicherweise wirtschaftlich und/oder 
technisch besser als die vereinbarte ist (BGH, Urteil vom 7. März 2002, VII ZR 1/00 – NJW 
2002, 3543, 3544). Insofern sind Bauunternehmen verpflichtet, auch gegebenenfalls funk-
tionstüchtige Bauwerke zurückzubauen und neu herzustellen. Die Rechtsprechung und 
Praxis begründen dies mit der Gewährleistung der Lebensdauer des Bauteils oder des ge-
samten Werks. Diese Konsequenzen der BGH-Rechtsprechung halten Architekten/Ingeni-
eure, Bauunternehmer für überzogen und korrekturbedürftig. Insbesondere werden rechtli-
che Probleme bei der Verwendung innovativer Bauweisen und Baustoffe geschildert, da 
diese von vornherein keine allgemein übliche Beschaffenheit aufweisen können. 

2. Ziel

Der vorliegende Entwurf hat das Ziel, ein Abweichen von den anerkannten Regeln der 
Technik rechtssicher zu ermöglichen und so einfaches und innovatives Bauen (Gebäudetyp 
E) zu fördern. Der Entwurf verfolgt hier einen dreifachen Ansatz:

– Der Entwurf sieht erstens eine Regelung vor, wonach bestimmte technische Normen 
und Regeln ohne ausdrückliche Vereinbarung nicht Gegenstand der vertraglichen
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Leistungspflicht sind. Dies sind zum einen solche technischen Normen und Regeln, die 
ausschließlich Komfort- oder Ausstattungsmerkmale betreffen, zum anderen solche, 
die durch Rechtsverordnung bestimmt worden sind, weil sie die die Nutzung von inno-
vativen, nachhaltigen oder kostengünstigen Bauweisen oder Baustoffen erheblich er-
schweren. Es kommt nicht darauf an, ob derartige technische Normen und Regeln im 
Einzelfall als anerkannte Regeln der Technik angesehen werden. Ohne eine ausdrück-
liche positive Vereinbarung werden sie nicht Vertragsbestandteil und ihre Einhaltung 
ist daher nicht geschuldet. 

– Zweitens soll zielgenau auch an dem Problempunkt der von der Rechtsprechung sta-
tuierten weitgehenden Aufklärungspflicht des Unternehmers gegenüber dem Besteller
angesetzt und die Vertragsgestaltung erleichtert werden. Es soll ein Kapitel über Ge-
bäudebauverträge zwischen fachkundigen Unternehmern eingefügt werden, das für ei-
nen Gebäudebauvertrag zwischen fachkundigen Unternehmern die Vertragsparteien
von dieser Aufklärungspflicht über die Abweichung von den anerkannten Regeln der
Technik und der damit einher gehenden Konsequenzen und Risiken befreit. Dies soll
auch zur Kostendämpfung im Baubereich beitragen, indem Vereinbarungen über ab-
weichende Standards schneller und leichter realisierbar sind.

– Der Entwurf sieht drittens eine Regelung vor, wonach ein Abweichen von den aner-
kannten Regeln der Technik unter bestimmten Voraussetzungen nicht als Sachmangel
anzusehen ist.

Dieser Entwurf steht im Kontext der gefährdeten rechtzeitigen Erreichung der Ziele der Re-
solution der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 25. September 2015 „Trans-
formation unserer Welt: die UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“. Der Entwurf soll 
insbesondere zur Erreichung des Nachhaltigkeitsziels 11 der UN-Agenda 2030 beitragen, 
„Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten“. Im 
Sinne des systemischen Zusammendenkens der Nachhaltigkeitsziele soll der Entwurf 
gleichzeitig zur rechtzeitigen Umsetzung der Zielvorgaben 16.3 und 16.6 beitragen, „die 
Rechtsstaatlichkeit zu fördern und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und transpa-
rente Institutionen auf allen Ebenen aufzubauen“. 

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

1. Neuregelung zu technischen Normen und Regeln, die ohne ausdrückliche Ver-
einbarung nicht Gegenstand der vertraglichen Leistungspflicht werden

Ein neuer Absatz 3 in § 650a BGB-E regelt, dass bestimmte technische Normen und Re-
geln ohne ausdrückliche Vereinbarung nicht Gegenstand der vertraglichen Leistungspflicht 
sind. Ein Abweichen von diesen Normen und Regeln begründet in diesem Fall keinen Sach-
mangel im Sinne des § 633 Absatz 2 Satz 2 BGB. Unabhängig davon, ob diese technischen 
Normen und Regeln im Einzelfall als anerkannte Regeln der Technik angesehen werden, 
ist ihre Einhaltung nicht geschuldet. Auf eine von diesen Regeln abweichende Beschaffen-
heitsvereinbarung, einschließlich einer wirksamen Aufklärung über damit verbundene Risi-
ken und Konsequenzen, kommt es dabei gerade nicht an. Vielmehr müssen derartige Stan-
dards zukünftig ausdrücklich vereinbart werden.  

Die Regelung gilt zum einen für technische Normen und Regeln, die ausschließlich Kom-
fort- oder Ausstattungsmerkmale betreffen (Nummer 1). Es erscheint zweckdienlich, zwi-
schen sicherheitsrelevanten und sonstigen Standards einerseits und Ausstattungs- und 
Komfortstandards andererseits zu unterscheiden. Für diese Differenzierung spricht auch, 
dass es gerade nicht sicherheitsrelevante Komfortstandards sind, die im Baugeschäft be-
sonders kostenträchtig sind.  
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Die neue Regelung greift insoweit den Gedanken des Oberlandesgericht Düsseldorf in sei-
ner Entscheidung vom 9. Februar 2023 (NJW-RR 2023, 723,725) auf. Das Gericht hatte in 
seiner Entscheidung – wie oben ausgeführt – über einen Schadenersatzanspruch wegen 
einer unzureichenden Stückzahl von Anschlussdosen zu befinden und ausgeführt, dass 
hinsichtlich verschiedener DIN-Normen zu differenzieren wäre, ob diese überhaupt die Ver-
mutung in sich tragen, eine anerkannte Regel der Technik darzustellen. Da die im Verfahren 
relevante DIN 18015-2 nur Vorgaben zur Anzahl der zu verbauenden Elektroanschlüsse 
enthalte, würde hiermit nur ein Ausstattungsniveau beschrieben werden, das Komfortan-
sprüchen diene. Eine Verbindung zu sicherheitstechnischen Anforderungen sei nicht er-
sichtlich, sodass die Vermutungswirkung, dass eine anerkannte Regel der Technik vorliege, 
nicht erkennbar sei. Das gleiche Ergebnis wird nunmehr durch die neue Regelung in § 650a 
Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 BGB-E erzielt, wonach technische Normen und Regeln, die 
ausschließlich Komfort- oder Ausstattungsmerkmale betreffen, ohne ausdrückliche Verein-
barung nicht Gegenstand der vertraglichen Leistungspflicht sind. Die vorgeschlagene Neu-
regelung schafft insofern sogar noch eine größere Rechtssicherheit als die vom OLG Düs-
seldorf zugrunde gelegte Vermutung. 

Zum anderen gilt die Regelung auch für technische Normen und Regeln, die durch Rechts-
verordnung bestimmt worden sind (Nummer 2). Dafür enthält der neue Absatz 4 eine Ver-
ordnungsermächtigung, wonach die Bundesregierung durch Rechtsverordnung ohne Zu-
stimmung des Bundesrates technische Normen und Regeln gemäß Absatz 3 Satz 1 Num-
mer 2 bestimmen kann, die die Nutzung von innovativen, nachhaltigen oder kostengünsti-
gen Bauweisen oder Baustoffen erheblich erschweren. 

Ein Verbraucher ist zusätzlich darauf hinzuweisen, in welchen Baubereichen (zum Beispiel 
Bereiche der Elektro oder Bereiche des Schallschutzes) ohne eine ausdrückliche Verein-
barung von technischen Normen und Regeln im Sinne von § 650a Absatz 3 Satz 1 BGB-E 
abgewichen wird. Dies gibt ihm die Möglichkeit, sich positiv nach entsprechenden Stan-
dards zu erkundigen. 

Die neue Regelung soll für alle Bauverträge und damit zusammenhängende Verträge (Ar-
chitekten- und Ingenieurvertrag, Bauträgervertrag) und auch für den Verbraucherbauver-
trag gelten. Für den Verbraucherbauvertrag (§ 650i Absatz 3 BGB) und den Bauträgerver-
trag (§ 650u Absatz 2 BGB) finden die Regelungen des Titels 9, Untertitel 1 (Werkvertrag) 
mit Ausnahmen und Ergänzungen Anwendung. Für sie wird also der neue § 650a Absatz 3 
BGB-E per Verweisung anwendbar sein. Hingegen ist für den Architekten- und Ingenieur-
vertrag aufgrund der Formulierung des § 650q Absatz 1 BGB eine Ergänzung der anwend-
baren Vorschriften hinsichtlich der vorgeschlagenen Neuregelungen notwendig (siehe 
hierzu Artikel 1 Nummer 7). 

2. Neuregelung der Beschaffenheitsvereinbarung zwischen fachkundigen Unter-
nehmern

Der Entwurf sieht zudem vor, dass bei einem Gebäudebauvertrag zwischen fachkundigen 
Unternehmern die Vertragsparteien für eine Beschaffenheitsvereinbarung von der Aufklä-
rungspflicht über die Abweichung von den anerkannten Regeln der Technik und der damit 
einher gehenden Konsequenzen und Risiken befreit werden. In dem neuen § 650o BGB-E 
sollen für Gebäudebauverträge zwischen fachkundigen Unternehmern Abweichungen von 
den anerkannten Regeln der Technik erleichtert werden. Dies ist relevant für Abweichungen 
von technischen Normen und Regeln, die nicht unter § 650a Absatz 3 Satz 1 BGB-E fallen, 
also insbesondere auch für Sicherheitsstandards. Unabhängig davon, ob technische Nor-
men und Regeln, die ausschließlich Komfort- oder Ausstattungsmerkmale betreffen, im Ein-
zelfall als allgemeine Regeln der Technik angesehen werden, werden diese ohne ausdrück-
liche Vereinbarung gar nicht Vertragsgegenstand. Von ihnen muss daher auch nicht aus-
drücklich abgewichen werden (siehe oben unter 1.). 
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Gebäudebauverträge sind Verträge, die im Zusammenhang mit der Herstellung, der Wie-
derherstellung, der Beseitigung, dem Umbau oder der Instandhaltung eines Gebäudes, ei-
ner dazu gehörigen Außenanlage oder eines Teils davon stehen.  

Die Beschränkung auf Gebäudebauverträge entspricht der Zielsetzung des Entwurfs, den 
„Gebäudetyp E“ zu fördern. Erfasst werden auch die mit einem Gebäudebauvertrag zusam-
menhängende Verträge (Architekten- und Ingenieurvertrag, Bauträgervertrag). Da eine 
Vielzahl der Verträge beim Bau eines Gebäudes zwischen gleich fachkundigen Unterneh-
men der Bau- und Immobilienbranche abgewickelt wird, ist dieser Bereich auch der Kern 
der Neuregelung und für den Gebäudebau von hoher praktischer Relevanz. 

Der Begriff der Fachkunde ist dadurch geprägt, dass aufgrund einer technischen Ausbil-
dung entsprechende Kenntnisse über die im Baugewerbe einschlägigen anerkannten Re-
geln der Technik vorhanden sind. Er ist so zu verstehen, dass ein Unternehmer entweder 
selbst über diese Kenntnisse verfügt oder in seine internen Organisation Mitarbeiter einge-
bunden hat, die diese Kenntnisse aufweisen. 

Die erforderliche Fachkunde ist bei einem Besteller, der als Unternehmer aus einer anderen 
Branche kommt, oder der Verbraucher ist, hingegen nicht vorhanden. Deshalb schließt der 
Vorschlag zum § 650o BGB-E nicht fachkundige Unternehmer und Verbraucher nicht mit 
ein.  

§ 650o Absatz 2 BGB-E sieht vor, dass fachkundige Unternehmer bei Gebäudebauverträ-
gen von den anerkannten Regeln der Technik abweichen können, ohne dass eine Aufklä-
rung über Risiken und Konsequenzen erforderlich ist. Hierdurch wird der fachkundige un-
ternehmerische Besteller nicht benachteiligt, denn durch die entsprechende Regelung im 
Gebäudebauvertrag ist er bereits über die Abweichung informiert und kann sich daher –
soweit erforderlich – Aufklärung durch gezielte Nachfragen verschaffen. Somit können auch 
innovative oder einfache Bauweisen rechtssicher vereinbart werden, ohne dass es im Be-
reich zwischen fachkundigen Unternehmern einer Aufklärung des Bestellers über Risiken 
und Konsequenzen bedarf.

Die Folge eines Abweichens von der vereinbarten Beschaffenheit und damit die Mangel-
haftigkeit der Bauleistung ergibt sich sodann direkt aus § 633 Absatz 2 Satz 1 BGB. 

3. Neuregelung der Sachmängelhaftung zwischen fachkundigen Unternehmern

Mit der Neuregelung soll des Weiteren eine Ausnahmeregelung von dem Grundsatz ge-
schaffen werden, dass ohne Beschaffenheitsvereinbarung jede Abweichung von den aner-
kannten Regeln der Technik ein Mangel begründet, unabhängig davon, ob die dauerhafte 
Funktionstauglichkeit des Gebäudes beeinträchtigt ist. § 650o Absatz 3 BGB-E sieht bei 
Gebäudebauverträgen zwischen fachkundigen Unternehmern vor, dass bei fehlender Ver-
einbarung zur Beschaffenheit eine von den anerkannten Regeln der Technik abweichende 
Bauausführung unter den Voraussetzungen der Nummern 1 und 2 keinen Sachmangel 
(§ 633 BGB) begründet.

So soll kein Sachmangel vorliegen, wenn eine gleichwertige Ausführung gewährleistet ist, 
die die Sicherheit, dauerhafte Funktionstauglichkeit und Qualität des Werks in gleicher 
Weise sicherstellt (Nummer 1). Denn der Zweck der Einhaltung der anerkannten Regeln 
der Technik ist es, sicherzustellen, dass es – auch nach Ablauf der Gewährleistungsfrist – 
nicht zu Schäden am Bauwerk kommt. Die anerkannten Regeln der Technik dienen nämlich 
dazu, bei ordnungsgemäßer Anwendung die Gebrauchstauglichkeit und damit auch die Le-
bensdauer des Bauwerks oder Bauteils zu gewährleisten.  

Weiterhin soll der Unternehmer verpflichtet sein, den Besteller über die Abweichung vor 
Bauausführung, einschließlich der Auswirkungen auf die Kosten, zu unterrichten, damit die-
ser der Abweichung unverzüglich widersprechen kann (Nummer 2). Mit dieser Regelung 
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wird der Besteller geschützt. Da der Besteller grundsätzlich darauf vertrauen kann, dass 
die anerkannten Regeln der Technik eingehalten werden, benötigt der Besteller, auch wenn 
er fachkundig ist, zumindest vor einem solchen beabsichtigten Abweichen von den aner-
kannten Regeln der Technik eine Mitteilung.  

Dem Besteller muss eine Möglichkeit eingeräumt werden, auf die Mitteilung des Unterneh-
mers, dass eine Abweichung von den anerkannten Regeln der Technik in Frage käme, und 
die entsprechende Kostenfolge reagieren können. Unter Umständen gibt es zwingende 
Gründe, dass der Besteller auf die Ausführung unter Beachtung der anerkannten Regeln 
der Technik ausdrücklich besteht oder die neue Ausführung aufgrund der Kostenfolge nicht 
wünscht.  

Lässt sich im Streitfall die Gleichwertigkeit nicht feststellen oder ist die gleichwertige Aus-
führung nicht ordnungsgemäß ausgeführt, dann liegt ein Sachmangel nach § 633 Absatz 2 
Satz 2 BGB vor. 

4. Fortgeltung der bisherigen Rechtslage für alle anderen Besteller

a) Beschaffenheitsvereinbarung

Nicht fachkundige Unternehmer oder Verbraucher können jedoch selbstverständlich wie 
bisher schon durch Vereinbarung von den anerkannten Regeln der Technik abweichen und 
so einfach und innovativ den „Gebäudetyp E“ verwirklichen. Für die hierbei zu beachtenden 
Voraussetzungen für den Abschluss der Beschaffenheitsvereinbarung verbleibt es bei den 
Vorgaben der BGH-Rechtsprechung (BGH, Urteil vom 4. Juni 2009, VII ZR 54/07 – BGHZ 
181, 225-233). Der Besteller ist – wie schon bisher – über die mit der Abweichung verbun-
denen Risiken und Konsequenzen aufzuklären, falls diese dem Besteller nicht bekannt sind 
oder sich aus den Umständen ergeben. 

b) Sachmängelhaftung

Für Besteller, die nicht fachkundige Unternehmer oder Verbraucher sind, greift weiterhin zu 
deren Schutz ausschließlich die allgemeine Regelung des § 633 Absatz 2 BGB. Sofern sie 
keine Beschaffenheitsvereinbarung getroffen haben, führt ein Abweichen von den aner-
kannten Regeln der Technik gemäß § 633 Absatz 2 Satz 2 BGB zu einem Sachmangel. 
Anders liegt es nur bei technischen Normen und Regeln im Sinne von § 650a Absatz 3 
Satz 1 BGB-E, die ohne ausdrückliche Vereinbarung nicht Gegenstand der vertraglichen 
Leistungspflicht sind. Der Schutz des Verbrauchers wird in diesen Fällen durch die neue 
Hinweispflicht (§ 650a Absatz 3 Satz 2 BGB-E) gewährleistet. 

5. Geltungsbereich der neuen Regelungen für den Architekten- und Ingenieurver-
trag sowie für den Bauträgervertrag

Für den Bauträgervertrag finden die Regelungen des Titels 9, Untertitel 1 (Werkvertrag) 
gemäß § 650 u Absatz 1 Satz 2 BGB Anwendung. Der neue § 650a Absatz 3 BGB-E (Um-
fang der vertraglichen Leistungspflicht) ist somit auch für den Bauträgervertrag anwendbar. 
Das anwendbare Recht schließt auch den neuen § 650o BGB-E (Beschaffenheitsvereinba-
rung und Sachmängelhaftung) mit ein. Die Neuregelung des § 650o BGB-E ist hingegen 
nur für Gebäudebauverträge mit fachkundigen Unternehmern vorgesehen, sodass sie nicht 
für einen Bauträgervertrag mit Verbrauchern gilt. Einer Ergänzung des § 650u Absatz 2 
BGB, der ausdrücklich vorgibt, welche Paragraphen keine Anwendung für den Bauträger-
vertrag finden, bedarf es daher nicht. 

Für den Architekten- und Ingenieurvertrag sollen sowohl der § 650a Absatz 3 BGB-E (Um-
fang der vertraglichen Leistungspflicht) als auch der neue § 650o BGB-E (Beschaffenheits-
vereinbarung und Sachmängelhaftung) gelten. Dies wird in Artikel 1 Nummer 7 ausdrück-
lich bestimmt. 
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6. Werklieferungs-, Kauf- und Mietvertrag

Folgeregelungen für den Werklieferungsvertrag (§ 650 BGB), im Kaufrecht (§§ 434 ff. BGB) 
und im Mietrecht (§§ 536 ff. BGB) sind nicht veranlasst.  

Soweit für den Gebäudebauvertrag zwischen Unternehmern, aber auch für einen anderen 
Bauvertrag innovative Baumaterialien herzustellen und zu liefern wären und die Vertrags-
parteien hierüber einen Werklieferungsvertrag abschließen, finden gemäß § 650 Absatz 1 
BGB die Vorschriften zum Kauf Anwendung. Es bedarf keiner Folgeänderungen. 

Zudem können bereits gegenwärtig von den anerkannten Regeln der Technik abweichende 
Beschaffenheitsvereinbarungen getroffen werden, sodass einzelne Bauteile oder gesamte 
Gebäude einen anderen Standard aufweisen. In einer solchen Fallkonstellation wird der 
Verkäufer oder der Vermieter schon jetzt den Käufer oder Mieter grundsätzlich informieren 
und es werden Vereinbarungen im Kaufvertrag oder Mietvertrag mit einem entsprechend 
mehr oder weniger detaillierten Beschrieb zum Objekt getroffen. An dieser Vereinbarung 
bemisst sich dann die Beschaffenheit der Kauf- oder Mietsache, die der Verkäufer oder 
Vermieter zu gewährleisten hat.  

Diese gegenwärtig bestehende Gesetzeslage wird durch die vorliegenden Vorschläge nicht 
abgeändert.  

Wären innovativ verwirklichte Gebäude oder Gebäudeteile nach dem „Gebäudetyp E“, die 
von den anerkannten Regel der Technik abweichen, zu veräußern, können die Vertrags-
parteien eine verbindliche Beschreibung des Zustands der Kaufsache vereinbaren, die sich 
auch auf die abweichende Ausführung von den anerkannten Regeln der Technik beziehen 
kann (BGH, Urteil vom 19. Dezember 2012, VIII ZR 96/12 – NJW 2013, 1074, 1077).  

Wären nach dem „Gebäudetyp E“ verwirklichte (Wohn-) Räume zu vermieten, würde im 
Ergebnis Vergleichbares gelten. Der Vermieter ist verpflichtet, dem Mieter den vertragsge-
mäßen Gebrauch zu gewähren. Ein Abweichen von technischen Normen ist daher irrele-
vant, wenn der vertragsgemäße Gebrauch des Mieters dadurch nicht tangiert wird. Wann 
der vertragsgemäße Gebrauch gewährt ist, das heißt, welchen Zustand der Vermieter im 
Einzelfall schuldet, ergibt sich in erster Linie aus der vertraglichen Vereinbarung (BGH, Ur-
teil vom 7. Juli 2010, VIII ZR 85/09 – NZM 2010, 618, 619), die etwaigen Transparenzan-
forderungen genügen muss. Nur wenn eine solche fehlt, ist die Verkehrsanschauung maß-
geblich, nach der der Mieter erwarten kann, dass der angemietete Wohnraum einen Wohn-
standard aufweist, der bei vergleichbaren Wohnungen üblich ist (BGH, Urteil vom 5. De-
zember 2018, VIII ZR 271/17 – NJW 2019, 507, 509; BGH, Urteil vom 5. Dezember 2018, 
VIII ZR 17/18 – NZM 2019, 140). Als üblich wird nach geltender Rechtslage meist (jeden-
falls) die Einhaltung der bei Errichtung des Gebäudes maßgeblichen technischen Normen 
angesehen, die die allgemein anerkannten Regeln der Technik wiedergeben, aber auch 
hinter diesen zurückbleiben können (BGH, Urteil vom 6. Oktober 2004, VIII ZR 355/03 – 
NJW 2005, 218, 219; Urteil vom 7. Juli 2010, VIII ZR 85/09 – NZM 2010, 618, 619).  

7. Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB)

Die vorgeschlagenen Änderungen im Bürgerlichen Gesetzbuch lassen die vom Deutschen 
Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen (DVA) erlassenen Regelungen zur 
VOB unberührt. 

III. Exekutiver Fußabdruck

Es haben keine Interessenvertreter sowie beauftragte Dritte wesentlich zum Inhalt des Ent-
wurfs beigetragen. 
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IV. Alternativen

Zur vorgeschlagenen gesetzlichen Regelung bestehen keine Alternativen. 

1. Insbesondere wurden im Entwurf Vorschläge zu einem Paradigmenwechsel nicht
übernommen, wonach anerkannte Regeln der Technik nur dann Vertragsbestandteil wer-
den sollen, wenn sie ausdrücklich vereinbart werden. Sie wären dann kein vertraglich ge-
schuldeter Mindeststandard, der mangels Vereinbarung stets eingreift (vergleiche Leupertz,
Bezahlbar Wohnen und nachhaltig Bauen. Rechtsgutachten zu neuen Regelungskonzep-
ten für die kostengünstige und nachhaltige Durchführung von Bauvorhaben im Bereich des
Wohnungsbaus (Im Auftrag der BID Bundesarbeitsgemeinschaft Immobilienwirtschaft
Deutschland), Köln 2023 (online: https://bak.de/wp-content/uplouds/2023/12/rechtsgutach-
ten-bid_bezahlbar_wohnen_und_nachhaltig_bauen_leupertz.pdf, zuletzt eingesehen:
24. Mai 2024)).

Dieser Vorschlag verkennt aber, dass anerkannte Regeln der Technik über den Bereich 
des Bauordnungsrechts hinaus Sicherheitsaspekte betreffen und dem Schutz Dritter die-
nen. Die anerkannten Regeln der Technik sollen durch die Festlegung eines über längere 
Zeit von der Praxis erfolgreich erprobten Mindeststandards die bautechnische Gewähr da-
für bieten, dass das jeweilige Bauteil für seine voraussichtliche Lebensdauer und eben nicht 
nur bis zum Ablauf der Gewährleistungsfrist funktionieren wird (so auch Leupertz, am an-
gegebenen Ort, Seite 29 (online: https://bak.de/wp-content/uplouds/2023/12/rechtsgutach-
ten-bid_bezahlbar_wohnen_und_nachhaltig_bauen_leupertz.pdf, zuletzt eingesehen: 
24.Mai 2024)). Auch weit nach Vollendung des Bauwerks und Ablauf der Gewährleistungs-
frist soll somit die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik die dauerhafte Funkti-
onstauglichkeit gewährleisten und vor erheblichen Schäden (zum Beispiel: Wasserschä-
den) schützen.

Die anerkannten Regeln der Technik dienen der Vereinheitlichung und sorgen dafür, dass 
geprüftes Wissen weitergegeben wird. Aufgrund der detaillierten Vorgaben zu Ausführun-
gen (zum Beispiel: Material- und Toleranzangaben) und Dokumentationen (zum Beispiel: 
Prüfberichte, Pflichtenhefte) sind die anerkannten Regeln der Technik in der Praxis uner-
lässlich. Wenn sie der Maßstab bleiben, ergeben sich für die Parteien auch Effizienzge-
winne. So muss nicht jedes Detail ausdrücklich vereinbart werden, weil der Besteller sich 
darauf verlassen kann, dass insofern mangels Vereinbarung die anerkannten Regeln der 
Technik eingehalten werden. Müssten die anerkannten Regeln der Technik stets ausdrück-
lich in den Vertrag einbezogen werden, so hätte dies überbordende Leistungsverzeichnisse 
und weitere Bürokratie zur Folge. Durch die anerkannten Regeln der Technik kann es im 
Werkvertragsrecht bei dem noch immer weit verbreiteten Geschäft per Handschlag bleiben. 
Andernfalls würde diesem die Grundlage entzogen. Für eine Vertragsauslegung würde im 
Übrigen in der Regel der erforderliche Referenzpunkt fehlen, da die Parteien oftmals Fra-
gestellungen zur Beschaffenheit im Vertrag noch nicht einmal ansatzweise regeln. Die an-
erkannten Regeln der Technik sollten daher gleichsam als „Rückfallposition“ als Maßstab 
für die Fälle erhalten bleiben, in denen die Parteien keine abweichende Beschaffenheits-
vereinbarung getroffen haben. In diesem Sinne sind die anerkannten Regeln der Technik 
im Bauvertragsrecht als „Rückfallposition“ auch weiterhin von zentraler Bedeutung.  

Der Entwurf verzichtet allerdings bewusst auf eine gesetzliche Definition des Begriffs der 
anerkannten Regeln der Technik, um der Rechtsprechung insofern die Möglichkeit zu er-
öffnen, den Begriff weiterzuentwickeln.  

2. Auch eine gesetzliche Regelung, wonach andere Technikstandards, wie der Stand
der Technik oder der Stand von Wissenschaft und Technik, als Referenzmaßstab für das
Vertragsrecht festgeschrieben würden, ist nicht erfolgt. Diese anderen Technikstandards
sind zwar dynamischer und würden schneller auch Innovationen und technische Fort-
schritte aufgreifen. Sie sind jedoch aufgrund ihrer hohen Anforderungen für das breite
Spektrum der werkvertraglichen Leistung – und somit auch für den Wohnungsbau – als

- 14 -Drucksache 555/24



allgemeine Vorgaben nicht geeignet. Die anerkannten Regeln der Technik stellen gegen-
über dem „Stand der Technik“ und dem „Stand von Wissenschaft und Technik“ nach der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG, Beschluss vom 8. August 1978, 
2 BvL 8/77 – NJW 1979, 359, 362) und des Bundesgerichtshofs (BGH, Urteil vom 14. Mai 
1998, VII ZR 184/97 – NJW 1998, 2814) einen Mindeststandard dar. Bei diesem sollte es 
bleiben und der Standard nicht noch weiter nach oben geschraubt werden. 

V. Gesetzgebungskompetenz

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1 
des Grundgesetzes (Bürgerliches Recht). 

VI. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen
Verträgen

Das Recht der Europäischen Union oder völkerrechtliche Verträge, die die Bundesrepublik 
Deutschland abgeschlossen hat, stehen dem Entwurf nicht entgegen. 

VII. Gesetzesfolgen

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Die Neuregelung führt zu einer Rechtsvereinfachung. Mit der Neuregelung werden Voraus-
setzungen und Ausnahmetatbestände, die sich bislang nur einzelfallbezogen aus der 
Rechtsprechung ergeben haben, nunmehr rechtssicher geregelt.  

2. Nachhaltigkeitsaspekte

Der Entwurf steht im Einklang mit den Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhaltigen 
Entwicklung im Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, die der Umsetzung der 
Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen dient.  

Indem der Entwurf ein einfaches und innovatives Bauen fördert, leistet er einen Beitrag zur 
Verwirklichung von Nachhaltigkeitsziel 11 „Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, wider-
standsfähig und nachhaltig gestalten“. Dieses Nachhaltigkeitsziel verlangt mit seiner Ziel-
vorgabe 11.1, bis 2030 den Zugang zu angemessenem, sicherem und bezahlbarem Wohn-
raum für alle sicherzustellen. Der Entwurf fördert die Erreichung dieser Zielvorgaben, indem 
er den Wohnungsneubau in Deutschland einfacher, innovativer und kostengünstiger er-
möglicht und flexiblere Planungsmöglichkeiten eröffnet. 

Die Regelungen sind insbesondere unter den wirtschaftlichen und sozialen Gesichtspunk-
ten der Nachhaltigkeit dauerhaft tragfähig. 

Kostengünstiges und innovatives Bauen fördert eine nachhaltige Entwicklung und schont 
Ressourcen. Durch verbesserte zivilrechtliche Rahmenbedingungen für innovatives Bauen 
können auch nachhaltige Baumaterialien und Bauweisen verstärkt eingesetzt werden. 

Im Sinne des systemischen Zusammendenkens der Nachhaltigkeitsziele leistet der Entwurf 
gleichzeitig einen Beitrag zur Erreichung von Ziel 16, welches in seinen Zielvorgaben 16.3 
und 16.6 verlangt, die Rechtsstaatlichkeit zu fördern und leistungsfähige, rechenschafts-
pflichtige und transparente Institutionen auf allen Ebenen aufzubauen. Der Entwurf fördert 
die Erreichung dieser Zielvorgaben, indem er auf eine gesetzliche Definition des Begriffs 
der anerkannten Regeln der Technik verzichtet, um der Rechtsprechung insofern die Mög-
lichkeit zu eröffnen, den Begriff weiterzuentwickeln. 
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Damit berücksichtigt der Entwurf die Querverbindungen zwischen den Zielen für nachhal-
tige Entwicklung und deren integrierenden Charakter, der für die Erfüllung von Ziel und 
Zweck der UN-Agenda 2030 von ausschlaggebender Bedeutung ist. 

Der Entwurf folgt damit den Nachhaltigkeitsprinzipien der DNS „(1.) Nachhaltige Entwick-
lung als Leitprinzip konsequent in allen Bereichen und bei allen Entscheidungen anwenden“ 
und „(4.) Nachhaltiges Wirtschaften stärken“. 

3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

Das Gesetz begründet keine Mehrausgaben oder reduzierte Einnahmen für die öffentlichen 
Haushalte.  

4. Erfüllungsaufwand

a) Erfüllungsaufwand der Bürgerinnen und Bürger nach Vorgaben

Für Bürgerinnen und Bürger ändert sich der Erfüllungsaufwand nicht. 

b) Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

Für die Wirtschaft ergibt sich eine Reduzierung des jährlichen Erfüllungsaufwands von rund 
8 135 058 000 Euro. Mit Blick auf die „One in, one out“-Regelung der Bundesregierung be-
deutet dies ein „Out“ in vorgenannter Höhe. 

Im Folgenden wird die Schätzung des Erfüllungsaufwands für die einzelnen Regelungen 
dargestellt. 

aa) § 650a Absatz 3 Satz 1 BGB-E (Umfang der vertraglichen Leistungspflicht) 

Inwieweit die neue Regelung zu einer Reduktion des Erfüllungsaufwands führen wird, ist 
sehr schwer zu schätzen, da konkrete Informationen nicht vorliegen. Annäherungsweise 
wird deshalb auf Umsätze des Bauwesens zurückgegriffen.  

Die Regelungen können, laut Experten, neben den Einsparungen im Wohnungsbau auch 
zu Einsparungen im öffentlichen Hochbau (zum Beispiel Schulen, Kindergärten, Verwal-
tungsgebäuden) und im gewerblichen Hochbau führen. 

Für eine Schätzung der Höhe der Einsparungen wird als Basis die Untersuchung der ARGE 
Kiel „Regelstandard Erleichtertes Bauen“ herangezogen. Die Untersuchungen haben die 
Baukosten vom Status Quo mit Wohnungsbauprojekten in Schleswig-Holstein mit dem „Re-
gelstandard Erleichtertes Wohnen“ verglichen. Die Einsparungen liegen zwischen dem Sta-
tus Quo und dem „Regelstandard Erleichtertes Wohnen“ im Wohnungsbau bei circa 1 000 
Euro pro qm Wohnfläche beziehungsweise bei 25 Prozent Kosteneinsparung (Arbeitsge-
meinschaft für zeitgemäßes Bauen e.V. (ARGE), Regelstandard Erleichtertes Bauen, 
2024).  

Wohnungsbau 

Für den Wohnungsbau kann eine Schätzung der Kosteneinsparungen über Annahmen zur 
Baukosteneinsparung je qm Wohnfläche, der Wohnfläche je Wohneinheit und der Anzahl 
der Wohneinheiten erfolgen.  

Die Daten des Statistischen Bundesamtes zu Baugenehmigungen und Baufertigstellungen 
im Jahr 2023 zeigen, dass der Anteil an potentiell fachkundigen Bauherren mit rund 50 
Prozent angenommen werden kann. Dies setzt sich zusammen aus circa 5 Prozent öffent-
lichen Bauherren und circa 45 Prozent Wohnungsunternehmern (Statistisches Bundesamt, 
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2024, https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilun-
gen/2024/02/PD24_074_3111.html). 2023 sind rund 121 000 Wohnungen durch fachkun-
dige Unternehmen gebaut worden. Laut Experten lag die durchschnittliche Wohnfläche der 
von diesen Bauherren beauftragten Wohnungseinheiten in 2023 bei 76,5 qm.  

Bei einer Kosteneinsparung von circa 1 000 €/qm beläuft sich das Gesamtpotential an Bau-
kosteneinsparung auf 9,2 Milliarden Euro (=121 000*76,5*1000).  

Der Regelstandard Erleichtertes Bauen soll die Basis für die Förderung im Sozialen Woh-
nungsbau bilden und Ziel der Bundesregierung ist es von 400 000 Wohneinheiten circa 
100 000 Wohneinheiten im Sozialen Wohnungsbau zu errichten (also 25 Prozent). Neben 
den Projekten des Sozialen Wohnungsbaus gibt es auch weitere Projekte, bei denen die 
Abweichungsregelung zur Anwendung kommen kann. Hier wird die Annahme getroffen, 
dass dies in 10 Prozent der Fälle geschieht. Der Experte hält somit einen Anteil von 35 
Prozent der Umsetzung des Potentials für plausibel. Um zu berücksichtigen, dass – trotz 
der Vorgabe in der öffentlichen Hand sparsam zu bauen – nicht in 100 Prozent der Fälle im 
Sozialen Wohnungsbau der Regelstandard Erleichtertes Bauen umgesetzt wird, wird dies 
mit 90 Prozent berücksichtigt. Somit ergibt sich ein Gesamtanteil von 32,5 Prozent 
((0,25*0,9)+0,1). 

Damit wird die Baukostensenkung im Wohnungsneubau mit 2,99 Milliarden Euro (9,2 Milli-
arden*0,325) veranschlagt. 

Öffentlicher Hochbau 

Für den öffentlichen Hochbau kann eine Schätzung über Annahmen und mit Hilfe von Daten 
zum Umsatz des öffentlichen Hochbaus, den Anteil der von der Abweichungsregelung be-
troffenen Gebäude und der veranschlagten Kosteneinsparung erfolgen. 

Der Umsatz im öffentlichen Hochbau lag in 2022 nach der DIW-Bauvolumenrechnung bei 
26,4 Milliarden Euro. 

Laut dem Experten ist es plausibel, wenn ebenfalls von 35 Prozent Anwendungsfällen aus-
gegangen wird, da die öffentliche Hand zu sparsamem Umgang angehalten ist. Um die 
Unsicherheit zu berücksichtigen, werden hier die Anwendungsfälle auf 32,5 Prozent redu-
ziert. Bei einer Kosteneinsparung von 25 Prozent wird eine Entlastung von rund 2,145 Mil-
liarden Euro angenommen (26,4 Milliarden*0,325*0,25).  

Gewerblicher Hochbau 

Für den Wirtschaftshochbau kann ebenfalls eine Schätzung über Annahmen und mit Hilfe 
von Daten zum Umsatz des wirtschaftlichen Hochbaus, dem Anteil der von der Abwei-
chungsregelung betroffenen Gebäude und der veranschlagten Kosteneinsparung erfolgen. 

Der Umsatz im öffentlichen Hochbau lag in 2022 nach der DIW-Bauvolumenrechnung bei 
50,7 Milliarden Euro. 

Laut dem Experten ist eine Schätzung mit hoher Unsicherheit behaftet. Im Wirtschaftsbau 
wird sich häufig bereits am preiswertesten Bau orientiert. Auf der anderen Seite sind teil-
weise auch hohe Standards, wie beispielsweise im Hotelgewerbe, gewünscht. Demzufolge 
hält der Experte die Annahme von 10 Prozent Anwendungsfällen für plausibel. Bei einer 
Kosteneinsparung von 25 Prozent wird eine Kosteneinsparung von gut 1,3 Milliarden Euro 
angenommen (50,7 Milliarden*0,1*0,25).  
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Zwischenergebnis 

Unter den getroffenen Annahmen kann die Bauwirtschaft jährlich um rund 6,435 Milliarden 
Euro (2,99 Milliarden Wohnungsbau + 2,145 Milliarden öffentlicher Hochbau + 1,3 Milliarden 
Gewerblicher Hochbau) entlastet werden.  

Die Angaben zu den Anwendungsfällen birgt hohe Unsicherheit. Inwiefern der Regelstan-
dard Erleichtertes Bauen in der Praxis Anwendung findet, ist schwer abzusehen. Aufgrund 
dessen werden nachfolgend Szenarien dargestellt, bei denen der prozentuale Anteil der 
Anwendungsfälle im Wohnungsbau und im öffentlichen Hochbau variiert wird. Der Gewerb-
liche Hochbau bleibt dabei konstant, da wie beschrieben in diesem Bereich häufig hohe 
Standards gewünscht sind. Neben dem dargestellten Szenario werden in einem zweiten, 
konservativeren Szenario, die Anwendungsfälle auf 10 Prozent reduziert und in einem drit-
ten, optimistischeren auf 45 Prozent erhöht.  

Szenario 2: Bei einer Reduktion der Anwendungsfälle auf je 10 Prozent im Wohnungsbau 
und Öffentlichen Hochbau, entsteht eine Entlastung rund 3 Mrd. Euro 
(1 Mrd. + 660 Mio. + 1,3 Mrd.).  

Szenario 3: Bei einer Erhöhung der Anwendungsfälle auf 45 Prozent im Wohnungsbau und 
Öffentlichen Hochbau auf 45 Prozent, entsteht eine Entlastung von rund 8,4 Mrd. Euro 
(4,14 Mrd. + 2,97 Mrd. + 1,3 Mrd.).  

bb) § 650a Absatz 3 Satz 2 BGB-E (Hinweispflicht) 

Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands: 

Fallzahl Zeitaufwand 
pro Fall (in Mi-
nuten) 

Lohnsatz pro 
Stunde (in 
Euro) 

Sachkosten pro 
Fall (in Euro) 

Personalkosten 
(in Tsd. Euro) 

Sachkosten 
(in Tsd. Euro) 

13 166 31 51 0 347 0 

Änderung des Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro) 347 

Nach der gesetzlichen Neuregelung in § 650a Absatz 3 Satz 2 BGB-E müssen Verbraucher 
in geeigneter Form darauf hingewiesen werden, in welchen Baubereichen ohne ausdrück-
liche Vereinbarung von den in § 650a Absatz 3 Satz 1 BGB-E genannten technischen Nor-
men und Regeln abgewichen wird.  

Validierte Daten zur Fallzahl liegen nicht vor. Die Anzahl der relevanten Verbraucher wird 
über die Baufertigstellungen durch private Haushalte als Bauherren ermittelt. Laut Statisti-
schem Bundesamt gab es 2023 122 817 private Bauherren von Wohngebäuden und 8 840 
private Bauherren bei Nichtwohngebäuden (Statistisches Bundesamt; Baufertigstellungen 
im Hochbau (31121-0002); 2024). Insgesamt gab es somit 2023 131 657 (=122 871+8 840) 
Baufertigstellungen mit privaten Bauherren. Analog zu Vorgabe aa) wird angenommen, 
dass nur in 10 Prozent der Regelstandard Erleichtertes Wohnen Anwendung findet. Dem-
entsprechend wird eine Fallzahl von 13 166 angenommen.  

Validierte Daten zum Zeitaufwand für die Hinweispflicht dem Verbraucher gegenüber liegen 
nicht vor. Es ist anzunehmen, dass der Verbraucher schriftlich drüber informiert wird, in 
welchen Baubereichen von den in § 650a Absatz 3 Satz 1 BGB-E genannten technischen 
Normen oder Regeln abgewichen wird. Der Zeitaufwand wird anhand des Leitfadens und 
entsprechend der Standardaktivitäten „Beschaffung von Daten“ (10 Minuten) und „Aufbe-
reitung der Daten“ (20 Minuten) bei mittlerem Komplexitätsniveau sowie „Datenübermittlung 
und Veröffentlichung“ (1 Minute) mit einfachem Komplexitätsniveau ermittelt. Insgesamt 
wird ein Zeitaufwand von 31 Minuten pro Fall geschätzt. 
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Bei Heranziehung des hohen Lohnsatzes des Baugewerbes (Anhang 7, Baugewerbe) von 
51,00 Euro pro Stunde entsteht ein jährlicher Erfüllungsaufwand von rund 350 000 Euro.  

cc) § 650o Absatz 2 BGB-E (Beschaffenheitsvereinbarung)

Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands: 

Fallzahl Zeitaufwand 
pro Fall (in Mi-
nuten) 

Lohnsatz pro 
Stunde (in 
Euro) 

Sachkosten 
pro Fall (in 
Euro) 

Personalkos-
ten (in Tsd. 
Euro) 

Sachkosten 
(in Tsd. 
Euro) 

-53 000 60 51 0 -2 703 0 

Änderung des Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro) -2 703

Bislang müssen auch fachkundige Besteller über Abweichungen von den anerkannten Re-
geln der Technik in der Beschaffenheitsvereinbarung in Gebäudebauverträgen bezüglich 
der damit verbundenen Risiken und Konsequenzen aufgeklärt werden. Künftig kann darauf 
verzichtet werden, weil angenommen wird, dass die fachkundigen Besteller über das nötige 
Wissen verfügen.  

Es ist unbekannt, wie viele Beschaffenheitsvereinbarungen über Abweichungen von den 
Regeln der Technik mit entsprechenden Aufklärungen es derzeit gibt. Es wird deshalb fol-
gendes Schätzmodell zugrunde gelegt. Es gab nach dem Statistischen Bundesamt in den 
letzten fünf Jahren rund 230 000 Baugenehmigungen im Hochbau (es wird erwartet, dass 
sich die Fallzahl nach dem Abfall im Jahr 2023 aufgrund künftig niedrigerer Bauzinsen und 
Baukosten wieder normalisieren wird). Da jedoch nur etwa 30 Prozent der Bauumsätze auf 
Neubauten entfallen (nach DIW Berlin, Statistisches Bundesamt und Heinze, veröffentlicht 
im Jahr 2023 durch das BBSR), wofür eine Baugenehmigung erforderlich ist, wird die Fall-
zahl um das 3,3-fache erhöht. Einerseits werden die Baukosten je Fall bei Bestandsbauten 
deutlich geringer sein, weshalb die Fallzahl erhöht werden müsste. Andererseits fällt nicht 
jede Maßnahme des Baugewerbes unter Gebäudebauverträge im Sinne dieses Gesetzes. 
Deshalb wird die Fallzahl in Bezug auf die beiden Punkte nicht verändert. Basierend auf 
den von Destatis veröffentlichten Zahlen für die Bauwirtschaft kann nur geschätzt werden, 
dass 70 Prozent der Gebäudebauverträge zwischen fachkundigen Unternehmen abge-
schlossen werden. Es kann wiederum nur geschätzt werden, dass in 10 Prozent dieser 
Fälle eine Beschaffenheitsvereinbarung getroffen wird und dabei üblicherweise eine Abwei-
chung zu den Regeln der Technik stattfindet. Daraus ergibt sich eine Fallzahl von rund 
53 000 Aufklärungen, welche zukünftig jährlich entfallen können. 

Der Zeitaufwand für eine Aufklärung kann auch – mangels konkreter Anhaltspunkte – nur 
geschätzt werden. Hier erscheint die Annahme vertretbar, dass es sich durchschnittlich 
etwa um eine Stunde handelt. Als Lohnsatz werden 51 Euro nach dem Leitfaden zur Er-
mittlung und Darstellung des Erfüllungsaufwands in Regelungsvorhaben der Bundesregie-
rung (Anhang 7, Baugewerbe, hohes Qualifikationsniveau) genutzt.  

Durch den Wegfall der Aufklärung ergibt sich insgesamt eine jährliche Entlastung aus In-
formationspflichten in Höhe von rund 2,7 Millionen Euro. 

dd) § 650o Absatz 3 BGB-E (Sachmängelhaftung)

§ 650o Absatz 3 erlaubt es nun Unternehmen, gegenüber fachkundigen Bestellern von den
Regeln der Technik außerhalb von Beschaffungsvereinbarungen abzuweichen, wenn die
dauerhafte Sicherheit, Qualität und Eignung des Gebäudes oder der Außenanlage durch
eine gleichwertige Ausführung gewährleistet ist und der Unternehmer dem Besteller diese
Abweichung vor Ausführung der Bauleistung anzeigt.
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Es liegen keine validierten Daten zur Fallzahl vor. Auf Grund dessen wird ein Schätzmodell 
anhand des Umsatzes des Bauwesens erstellt. Dem Bericht des Bundesinstituts für Bau-, 
Stadt- und Raumforschung im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBSR) zu 
„Strukturdaten zur Produktion und Beschäftigung im Baugewerbe – Berechnungen für das 
Jahr 2022“ aus dem Jahr 2023 ist ein Umsatz von 533 Milliarden Euro zu entnehmen. Da 
es sich beim Straßen-, Bahnverkehrsstrecken-, Tunnel- und Brückenbau nach dem Statis-
tischen Bundesamt nicht um Gebäudebau handelt, wird der Umsatz von 21 Milliarden Euro 
nicht berücksichtigt. Von den verbleibenden 512 Milliarden Euro, werden dann noch abge-
zogen: A: 10,6 Prozent für sonstige Bauleistungen bspw. aus Eigenarbeiten; B: 12,3 Pro-
zent für Bauplanungen und öffentliche Gebühren; C: 17,5 Prozent für Bauinstallationen und 
das sonstige Ausbaugewerbe (das ist die Hälfte des Werts, weil nach freier Annahme er-
wartet wird, dass die Hälfte der Leistungen als einfache Handwerksleistungen für Moderni-
sierungen o. Ä. von Bestandsbauten verwendet wird, wie etwa der Austausch von Heizun-
gen, Fenstern usw., die vom Gesetz nicht erfasst sind). Da diese Maßnahme nur sicher-
heitsrelevante Ausführungen betrifft, wird der verbleibende Umsatz mangels weiterer Infor-
mationen nochmals halbiert. Insgesamt wird ein Umsatz in Höhe von 153 Milliarden Euro 
als Basis genutzt ((533-21)*0,596*0,5). Da § 650o Absatz 3 BGB-E nur ohne Beschaffen-
heitsvereinbarung und aufgrund von Absatz 1 nur für Gebäudebauverträge zwischen Fach-
kundigen gilt, wird der Umsatz einmal um 50 Prozent und noch einmal um 10 Prozent re-
duziert (vergleiche Vorgabe cc)). Ansonsten gelten ähnliche Annahmen wie in Vorgabe aa): 
eine Ersparnis von 25 Prozent je Fall in 10 Prozent der Fälle durch die Auswahl von Aus-
führungen, welche die dauerhafte Sicherheit und Eignung des Gebäudes oder der Außen-
anlage den Regeln der Technik gleichwertig gewährleisten, aber kostengünstiger sind. 

Folglich könnte die Bauwirtschaft jährlich um rund 1,7 Milliarden Euro entlastet werden (153 
Mrd.*0,5*0,9*0,1*0,25). 

ee) § 650o Absatz 3 Nummer 2 BGB-E (Kostendarstellung bei Abweichungen) 

Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands: 

Fallzahl Zeitaufwand 
pro Fall (in Mi-
nuten) 

Lohnsatz pro 
Stunde (in 
Euro) 

Sachkosten pro 
Fall (in Euro) 

Personalkosten 
(in Tsd. Euro) 

Sachkosten 
(in Tsd. Euro) 

53 000 51 51 0 2 298 0 

Änderung des Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro) 2 298 

Will der Unternehmer ohne Beschaffenheitsvereinbarung von anerkannten Regeln der 
Technik abweichen, muss er dem Besteller diese Abweichung einschließlich der Auswir-
kungen auf die Kosten vor Ausführung der Bauleistung anzeigen. Die Fallzahl wird analog 
zur Vorgabe cc) mit 53 000 geschätzt.  

Validierte Daten zum Zeitaufwand für die Kostendarstellung bei Abweichungen liegen nicht 
vor. Der Zeitaufwand wird anhand des Leitfadens ermittelt und entsprechend der Stan-
dardaktivitäten „Beschaffung von Daten“ (10 Minuten), „Berechnungen durchführen“ (20 
Minuten) und „Aufbereitung der Daten“ (20 Minuten) bei mittlerem Komplexitätsniveau so-
wie „Datenübermittlung und Veröffentlichung“ (1 Minute) mit einfachem Komplexitätsniveau 
ermittelt. Insgesamt wird ein Zeitaufwand von 51 Minuten pro Fall geschätzt. 

Bei Heranziehung des hohen Lohnsatzes des Baugewerbes (Anhang 7, Baugewerbe) von 
51,00 Euro pro Stunde entsteht ein jährlicher Erfüllungsaufwand von rund 2,3 Millionen 
Euro.  
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ff) Tabellarische Zusammenfassung der Erfüllungsaufwandsänderung der Wirtschaft 

Vor-
gabe 

Paragraph; Bezeichnung 
der Regelung; Art der 
Vorgabe 

Rechenweg 
jährliche Auf-
wandsände-
rung 

Jährlicher Erfül-
lungsaufwand 
(in Tsd. Euro) 

Einmaliger Er-
füllungsauf-
wand (in Tsd. 
Euro) 

aa) § 650a Absatz 3 BGB-E
(Umfang der vertragli-
chen Leistungspflicht)

2,99 Mrd. Woh-
nungsbau + 2,3 
Mrd. öfftl. Hoch-
bau + 1,3 Mrd. 
gewerblicher 
Hochbau 

-6 435 000 0 

bb) § 650a Absatz 3 Satz 2
BGB-E (Hinweispflicht)

PersK.: 13.166 
* 31 Minu-
ten/60 * 51
Euro pro
Stunde

347 0 

cc) § 650o Absatz  2 BGB-E
(Beschaffenheitsverein-
barung)

PersK.: 53 000 
Aufklärungen * 
60 Minuten/60 * 
51 Euro pro 
Stunde 

-2 703 0 

dd) § 650o Absatz 3 BGB-E
(Sachmängelhaftung)

153 Mrd. Um-
satz * 0,7 B2B-
Ansatz * 0,9 
ohne Beschaf-
fungsvereinba-
rung * 0,1 Fälle 
* 0,1 Kostener-
sparnis; Aufrun-
dung

-1 700 000 0 

ee) § 650o Absatz 3 Num-
mer 2 BGB-E (Kosten-
darstellung bei Abwei-
chungen)

PersK.: 53 000 
* 34 Minuten/60
* 51 Euro pro
Stunde

2 298 0 

Summe (in Tsd. Euro) -8 135 058 0 

davon aus Informationspflichten (in Tsd. Euro) -58 000

Summe, 1:1 Umsetzung von EU-Recht 
(in Tsd. Euro) 

0 

Anzahl der Vorgaben 5 

Davon Informationspflichten 3 

c) Erfüllungsaufwand der Verwaltung

Für die Verwaltung ändert sich der Erfüllungsaufwand nicht. 
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5. Weitere Kosten

Durch die Neuregelungen entstehen für die Wirtschaft keine sonstigen direkten oder indi-
rekten Kosten, insbesondere für mittelständische Unternehmen. Hinsichtlich des Preisni-
veaus sind keine Erhöhungen zu erwarten, vielmehr dürften sich Reduzierungen der Bau-
kosten im privaten Gebäudebau ergeben. 

6. Weitere Gesetzesfolgen

Bestimmungen, die gleichstellungsrelevant sind, enthält der Entwurf nicht. Spezifische Aus-
wirkungen auf die Lebenssituation von Männern und Frauen sind daher nicht zu erwarten. 
Auch demografische Auswirkungen sind nicht zu erwarten. 

VIII. Befristung; Evaluierung

Der Entwurf sieht keine Befristung des Gesetzes vor. Die vorgeschlagenen Regelungen 
tragen gesetzgeberischem Handlungsbedarf Rechnung, der sich aus Bedürfnissen der Pra-
xis, den Gebäudeneubau zu fördern, ergibt.  

Eine Evaluierung der neuen Regelungen soll fünf Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes 
vorgenommen werden, mit dem Ziel, zu überprüfen, ob die Neuregelungen dazu beigetra-
gen haben, mehr, kostengünstiger, nachhaltiger und innovativer zu bauen. Dieser Zeitrah-
men ist angemessen, um die Auswirkungen der neuen Regelungen auf den Markt beurtei-
len zu können. 

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs) 

Zu Nummer 1 (Amtliches Inhaltsverzeichnis) 

Das amtliche Inhaltsverzeichnis ist aufgrund des neuen Kapitel 4 abzuändern. Das vorhe-
rige Kapitel 4 wird zum Kapitel 5. 

Zu Nummer 2 (§ 650a Absatz 3 BGB-E – Umfang der vertraglichen Leistungspflicht) 

Zu Buchstabe a 

Die Überschrift wird im Hinblick auf den neuen Absatz 4 um das Wort „Verordnungsermäch-
tigung“ ergänzt. 

Zu Buchstabe b 

Zu Absatz 3 

Zu Satz 1 

§ 650a Absatz 3 Satz 1 BGB-E regelt, welche technischen Normen und Regeln ohne aus-
drückliche Vereinbarung nicht Gegenstand der vertraglichen Leistungspflicht sind. Demzu-
folge begründet ein Abweichen von diesen Normen und Regeln keinen Sachmangel im 
Sinne des § 633 Absatz 2 Satz 2 BGB. Möchten die Parteien derartige technische Normen 
und Regeln zum Gegenstand der vertraglichen Leistungspflicht machen, steht es ihnen frei, 
eine entsprechende Beschaffenheitsvereinbarung zu treffen.
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Zu Nummer 1 

Nummer 1 betrifft technische Normen und Regeln, die ausschließlich Komfort- oder Aus-
stattungsmerkmale betreffen. Mit dieser Regelung wird eine vom OLG Düsseldorf (OLG 
Düsseldorf, Urteil vom 9. Februar 2023, 5 U 227/21 – BauR 2023, 1269, 1272) entwickelte 
Unterscheidung aufgegriffen (siehe oben unter A.I.1.a)). 

Technische Normen und Regeln, die ausschließlich Ausstattungs- und Komfortmerkmale 
betreffen, können zum Beispiel im Einzelfall solche über Lage und Anzahl von Steckdosen 
sein (OLG Düsseldorf, Urteil vom 9. Februar 2023, 5 U 227/21 – BauR 2023, 1269, 1272). 
Nicht ausschließlich Komfort- oder Ausstattungsmerkmale betreffen sicherheitsrelevante 
technische Normungen. Dazu dürften insbesondere die Einheitlichen Technischen Bestim-
mungen des Instituts für Bautechnik, die sicherheitsrelevante Anforderungen unter ande-
rem zur Statik enthalten, sowie die Bestimmungen des Verbands Deutscher Elektrotechni-
ker zählen. Auch Normen des DIN e.V. werden in der Regel zu den sicherheitsrelevanten 
technischen Normungen zu zählen sein. Ziel der technischen Normen zur Barrierefreiheit 
(insbesondere DIN 18040-1 und -2) ist die Gewährleistung der Zugänglichkeit von Gebäu-
den/Wohnungen für Bewohner und Besucher sowie der Möglichkeit, auch bei Behinderun-
gen bzw. Mobilitätseinschränkungen weiterhin in der Wohnung zu verbleiben. Die Normen 
zur Barrierefreiheit dienen aber auch der Sturz- und Verletzungsprävention und haben da-
mit Sicherheitsrelevanz. Sie betreffen somit keine Komfort- und Ausstattungsmerkmale. 
Ebenfalls keine reinen Ausstattungs- und Komfortstandards sind Anforderungen zu Ge-
sundheit und Klimaschutz in technischen Normen. 

Zu Nummer 2 

Nummer 2 betrifft technische Normen und Regeln, die durch Rechtsverordnung gemäß Ab-
satz 4 bestimmt worden sind (siehe dortige Begründung). 

Zu Satz 2 

Satz 2 enthält eine Hinweispflicht gegenüber Verbrauchern. Diese sind rechtzeitig vor Ver-
tragsschluss in geeigneter Weise darauf hinzuweisen, in welchen Baubereichen (zum Bei-
spiel Bereiche der Elektro oder Bereiche des Schallschutzes) ohne ausdrückliche Verein-
barung von den in Satz 1 genannten technischen Normen und Regeln abgewichen wird. 
Die Hinweispflicht gilt entsprechend bei nachträglichen Vertragsänderungen. 

Durch den Hinweis erhält der Verbraucher die Möglichkeit, sich mit bestimmten Standards 
auseinanderzusetzen und deren Einhaltung im Bedarfsfall gegen entsprechende Vergütung 
ausdrücklich zu vereinbaren. Unterbleibt der Hinweis und wird deshalb zunächst keine aus-
drückliche Vereinbarung über die Einhaltung eines bestimmten Standards getroffen, kann 
dies das Vertragsverhältnis negativ beeinflussen: 

Es bleibt dem Verbraucher unbenommen, eine Vertragsänderung gemäß §§ 650b und c 
BGB herbeizuführen. Durch das in § 650b Absatz 2 BGB geregelte Anordnungsrecht kann 
der Besteller Änderungen grundsätzlich auch noch nach Vertragsschluss durchsetzen. Die 
Vergütung des Unternehmers ist entsprechend anzupassen (vergleiche § 650c BGB). Der 
Besteller hat also die Möglichkeit, auch nachträglich noch Komfort- und Ausstattungsmerk-
male ausführen zu lassen, müsste dann diese Ausführung jedoch bezahlen. Eine solche 
Vergütung hätte er aber auch leisten müssen, wenn die Ausführung der Ausstattungs- und 
Komfortmerkmale gleich bei Vertragsschluss vereinbart worden wäre. 

Wenn der Hinweis unterblieben ist, können zudem je nach den Umständen des Einzelfalls 
Schadensersatzansprüche wegen vorvertraglicher Pflichtverletzung in Betracht kommen 
(§§ 280 Absatz 1, 241 Absatz 2, 311 Absatz 2 Nummer 1 BGB). Der Umfang des Scha-
densersatzanspruchs richtet sich nach den §§ 249 ff. BGB und ist bei Integritätsschäden im 
Wege der Differenzhypothese zu ermitteln. Der Verbraucher ist so zu stellen, wie er stünde,
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wenn der Hinweis korrekt erteilt worden wäre (Vertrauensschaden). Ein Schaden kann bei-
spielsweise darin liegen, dass ein nachträglicher Einbau teurer ist, als wenn der Standard 
von Anfang an vereinbart und beim Bau berücksichtigt worden wäre, wenn also beispiels-
weise zusätzliche Kosten für das Aufreißen von Wänden, Decken oder Böden oder für Ma-
lerarbeiten anfallen. Wäre der Vertrag zu einem anderen Preis abgeschlossen worden, 
wenn der Verbraucher zuvor alle Informationen erhalten hätte, kann ein Schaden auch in 
der Preisdifferenz liegen, die dann zu erstatten wäre. Sofern bei Erteilung des Hinweises 
gar kein Vertrag zustande gekommen wäre und bereits der Vertragsschluss als solcher für 
den Verbraucher einen Vermögensschaden darstellt, kann in Ausnahmefällen auch ein An-
spruch auf Aufhebung des Vertrags in Betracht kommen. 

Zu Absatz 4 

Absatz 4 enthält eine Verordnungsermächtigung, wonach die Bundesregierung durch 
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates technische Normen und Regeln ge-
mäß Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 bestimmen kann, die die Nutzung von innovativen, nach-
haltigen oder kostengünstigen Bauweisen oder Baustoffen erheblich erschweren. Dies be-
trifft nur solche technischen Normen und Regeln, die die Länder nicht zum Gegenstand des 
Bauordnungsrechts gemacht haben (vergleiche § 85a Musterbauordnung). 

Zu Nummer 3 (Folgeänderungen) 

Aufgrund des neu eingefügten Kapitel 4 mit dem neu eingefügten § 650o BGB-E sind die 
nachfolgenden Paragraphen (vergleiche Nummer 6) umzunummerieren. 

Deswegen sind Folgeänderungen bei Verweisungen veranlasst; dementsprechend wird bei 
der Regelung der Bauhandwerkersicherung in § 650f Absatz 6 Satz 1 Nummer 2 die bishe-
rige Angabe „§ 650u“ durch die Angabe „§ 650v“ ersetzt.  

Zu Nummer 4 (Neues Kapitel 4 – Gebäudebauverträge zwischen fachkundigen 
Unternehmern; § 650o BGB-E – Beschaffenheitsvereinbarung und 
Sachmängelhaftung) 

Zu Kapitel 4 (Gebäudebauverträge zwischen fachkundigen Unternehmern) 

Die Überschrift des Kapitels 4 ist abzuändern. Die bisherige Überschrift „Abdingbarkeit“ wird 
durch die Überschrift „Gebäudebauverträge zwischen fachkundigen Unternehmern“ er-
setzt. Das bisherige Kapitel 4 wird Kapitel 5. 

Zu § 650o (Beschaffenheitsvereinbarung und Sachmängelhaftung) 

§ 650o BGB wird neu gefasst, um für Bauvorhaben zwischen fachkundigen Unternehmen 
Erleichterungen für die Beschaffenheitsvereinbarung und somit für einfaches und innovati-
ves Bauen zu schaffen und zugleich eine damit korrespondierende Regelung für die Sach-
mängelhaftung zu treffen. Der Standort der Regelungen in § 650o BGB-E folgt dem System 
der Regelungen im Titel 9 (Werkvertrag) und schließt sich nach den allgemeinen Regelun-
gen für den Werkvertrag an die dann folgenden Bestimmungen für den Bauvertrag und den 
Verbraucherbauvertrag an.

Zu Absatz 1 

In Absatz 1 wird der Anwendungsbereich der neuen Regelung definiert. Sie gilt für Bauver-
träge, die im Zusammenhang mit der Herstellung, der Wiederherstellung, der Beseitigung, 
dem Umbau oder der Instandhaltung eines Gebäudes, einer Außenanlage oder eines Teils 
davon stehen (Gebäudebauvertrag). Erfasst wird also nicht nur der Wohnungsbau, sondern 
auch der Bau von anderen Gebäuden wie Schulen oder Krankenhäuser. Der Begriff des 
„Gebäudebauvertrags“ umfasst jedoch nicht sämtliche Bauverträge. So gilt die neue 
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Regelung des § 650o BGB nicht für Verträge zum Bau von Brücken, Kraftwerken, Leitungen 
oder Straßen und Bahnverkehrsstrecken.  

Der Anwendungsbereich der Neuregelung ist ferner lediglich für Gebäudebauverträge zwi-
schen fachkundigen Unternehmern eröffnet. Ein Unternehmer ist gem. § 14 Absatz 1 BGB 
eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei 
Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen be-
ruflichen Tätigkeit handelt. 

Über Fachkunde verfügt ein Unternehmer oder ein von ihm beauftragter Mitarbeiter dann, 
wenn er eine technische Berufsausbildung, Berufserfahrung, Nähe zu dem beruflichen Tä-
tigkeitsfeld und Kenntnis der aktuellen berufsbezogenen Wissensstände im Hinblick auf den 
Gebäudebau aufweist. Dem Unternehmer muss es möglich sein, für bereichsspezifische 
Fachfragen, die die konkrete Planung oder Ausführung betreffen, im eigenen Unternehmen 
oder außerhalb Antworten zu finden, ohne externe kostenauslösende Beratung in Anspruch 
zu nehmen (zur Einschaltung eigener Fachleute: OLG Stuttgart, Urteil vom 17.Oktober 
2011, 5 U 43/11 – NJW 2012, 539, 543). Die Fachkunde eines Mitarbeiters ist dem Unter-
nehmer zuzurechnen, wenn er nach der Arbeitsorganisation dazu berufen ist, im Rechts-
verkehr als dessen Repräsentant bestimmte Aufgaben in eigener Verantwortung zu erledi-
gen (BGH, Urteil vom 24. Januar 1992, V ZR 262/90 – BGHZ 117, 104, 106).  

Der Begriff der Fachkunde findet sich bislang vor allem im öffentlichen Recht. Er erfordert 
eine abgeschlossene Berufsausbildung, die zumindest ein Basiswissen in technischer Hin-
sicht vermittelt hat (OVG Lüneburg, Beschluss vom 13. März 2019, 13 LA 160/18 – Ge-
wArch 2019, 252, 254). Der Begriff der Fachkunde ist darüber hinaus auch bereits im zivilen 
Baurecht in der VOB/B etabliert. So wird im Zusammenhang mit Überprüfungs- und Hin-
weispflichten des Auftragnehmers nach § 3 Absatz 3 VOB/B Fachkunde gefordert. Insoweit 
bedarf es hierbei des Einsatzes der Fachkunde als fachliches Können, der bauberuflich-
baugewerblichen Erfahrung, der Fachkenntnisse, des Fachwissens und der Erkenntnis-
möglichkeiten, die man objektiv von einem Unternehmer für die Errichtung von Bauarbeiten 
erwarten kann (Hartung Beck`scher VOB-Kommentar, Teil B, 4.Auflage 2023, § 3 Absatz 3, 
Rn. 13a). Fachkundige Unternehmer verfügen somit aufgrund einer technischen Ausbil-
dung über entsprechende Kenntnisse der im Baugewerbe einschlägigen anerkannten Re-
geln der Technik.  

Kommt ein Besteller, der Unternehmer ist, aus einer anderen Branche, so verfügt er ebenso 
wie ein Verbraucher nicht über die erforderliche Fachkunde im Baubereich. Dementspre-
chend gilt § 650o BGB-E in diesen Fällen nicht.  

Die Maßgaben für Gebäudebauverträge zwischen fachkundigen Unternehmern folgen in 
den Absätzen 2 und 3.  

Zu Absatz 2 

Absatz 2 regelt, dass in der Beschaffenheitsvereinbarung die Vertragsparteien von den an-
erkannten Regeln der Technik abweichen können, ohne dass der Unternehmer den Bestel-
ler über die mit dieser Abweichung verbundenen Risiken und Konsequenzen aufklären 
muss. Eine Beschaffenheitsvereinbarung ist nicht erforderlich, wenn von technischen Nor-
men und Regeln im Sinne von § 650a Absatz 3 Satz 1 BGB-E abgewichen werden soll, die 
unabhängig von ihrer Einordnung als anerkannte Regeln der Technik ohne positive Verein-
barung nicht Gegenstand der vertraglichen Leistungspflicht sind. 

Durch die Neuregelung soll im Bereich der technischen Normen und Regeln, die nicht unter 
§ 650a Absatz 3 Satz 1 BGB-E fallen, eine Erleichterung bei der Vertragsgestaltung erzielt 
werden. Auch soll die Regelung zur Kostendämpfung im Baubereich beitragen. Grenzen 
der insoweit eingeräumten Flexibilität für die Beschaffenheitsvereinbarung zieht das öffent-
liche Recht. Hierbei sind insbesondere die Bauordnungsvorschriften, aber auch
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weitergehende Vorgaben des öffentlichen Rechts zu beachten. Weil die Vorgaben des öf-
fentlichen Rechts zwingend einzuhalten sind, ist die Sicherheit des Bauwerks daher auch 
dann gewährleistet, wenn die Vertragsparteien in ihrer Vereinbarung von den anerkannten 
Regeln der Technik abweichen. 

Bereits nach der derzeitigen Rechtsprechung besteht eine Aufklärungspflicht von Planern 
beziehungsweise Unternehmern gegenüber der Bauherrin nur soweit, wie die Bauherrin 
einer Aufklärung bedarf. Eine gleichermaßen fachkundige Bauherrin muss nicht aufgeklärt 
werden, sofern eine Abweichung von anerkannten Regeln der Technik geplant oder aus-
geführt werden soll und die Bauherrin dies weiß (BGH, Urteil vom 14.November 2017, VII 
ZR 65/14 (Hallendach) – ZIP 2018, 1188 und OLG Stuttgart, Urteil vom 17.Oktober 2011, 
5 U 43/11 – NJW 2012, 539, 543).  

Für Verbraucher oder nicht fachkundige Unternehmer (aus anderen Branchen) bleibt es bei 
der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH, Urteil vom 4. Juni 2009, VII ZR 54/07 
– BGHZ 181, 225-233) zu § 633 Absatz 2 BGB: Sie sind über Risiken und Konsequenzen 
der Abweichung aufzuklären, sofern diese ihnen nicht bekannt sind oder sich aus den Um-
ständen ergeben.

Zu Absatz 3 

Absatz 3 sieht vor, dass bei einem Abweichen von den anerkannten Regeln der Technik 
zwischen fachkundigen Unternehmern unter bestimmten Voraussetzungen kein Sachman-
gel vorliegt. 

Zu Nummer 1 

Nach Nummer 1 setzt dies zum einen eine gleichwertige Ausführung voraus. Nach dem 
Mangelbegriff des § 633 Absatz 2 BGB liegt ein Werkmangel vor, wenn und soweit die Ist-
beschaffenheit von der Sollbeschaffenheit abweicht. Zur Beschaffenheit gehören alle dem 
Werk unmittelbar oder jedenfalls für eine gewisse Zeit anhaftenden Merkmale und Wesens-
züge einschließlich der äußeren Umstände, denen das Werk zwangsläufig unterliegt (BGH, 
Urteil vom 31. August 2017, VII ZR 5/17 – NJW 2017, 3590, 3591). Soweit Unternehmer 
und Besteller keine Beschaffenheitsvereinbarung getroffen haben, muss das Werk neben 
der Funktionstauglichkeit eine Beschaffenheit aufweisen, die bei Werken der gleichen Art 
üblich ist und die der Besteller nach der Art des Werks erwarten kann (§ 633 Absatz 2 Nr. 2 
BGB).  

Für die Merkmale der Beschaffenheit einer gleichwertigen Ausführung unter Nummer 1 wird 
deshalb auch auf den Wortlaut des § 633 Absatz 2 Satz 2 BGB für die Funktionstauglichkeit 
des Werks zurückgegriffen. Bei einem Abweichen von den anerkannten Regeln der Technik 
soll in Zukunft kein Mangel vorliegen, wenn die dauerhafte Sicherheit und Eignung des Ge-
bäudes für die vertragsgemäße oder gewöhnliche Verwendung sowie die Ausführungsqua-
lität durch eine gleichwertige Leistung erreicht werden.  

Von einer gleichwertigen Ausführung ist somit insbesondere nur dann auszugehen, wenn 
die Leistung in einer gleichwertigen Qualität erbracht wurde. Bauleistungen, die von aner-
kannten Regeln der Technik abweichen, müssen daher sowohl hinsichtlich ihrer techni-
schen Qualität (zum Beispiel: keine tropfenden/undichten Rohrverbindungen oder keine To-
leranzen, die zu Stolperstellen führen könnten) als auch ihrer optischen Qualität (zum Bei-
spiel: Gleichmaß eines Fliesenspiegels, der Fugen oder der Einbauhöhe von Steckdosen) 
mit den anerkannten Regeln der Technik entsprechenden Leistungen gleichwertig sein, 
auch um einen merkantilen Minderwert zu vermeiden. 

Denn die anerkannten Regeln der Technik dienen dazu, bei ordnungsgemäßer Anwendung 
die Gebrauchstauglichkeit und damit auch die Lebensdauer des Bauwerks oder Bauteils zu 
gewährleisten. So bestimmen Auswahl des Materials und die Konstruktionsweise die 
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Lebensdauer der Bauleistung (KG, Urteil vom 11. März 2014, 7 U 40/13 – BeckRS 2015, 
13009: Lebensdauer einer Treppenanlage von mindestens 20 bis 30 Jahren; OLG Olden-
burg, Urteil vom 7. Dezember 2006, 8 U 182/06 – BeckRS 2008, 10693: Lebensdauer eines 
Stallgebäudes von 30 Jahren). Bei einem Abweichen von den anerkannten Regeln der 
Technik soll in Zukunft somit dann kein Mangel vorliegen, wenn die dauerhafte Funktions-
tauglichkeit und Sicherheit und Qualität der Bauleistung durch eine gleichwertige Ausfüh-
rung erreicht wird. 

Wird der „Stand der Technik“ eingehalten, wird regelmäßig davon auszugehen sein, dass 
eine gleichwertige Ausführung vorliegt. Der „Stand der Technik“ bildet den Entwicklungs-
stand fortschrittlicher Verfahren ab, der nach herrschender Auffassung führender Fachleute 
das Erreichen des vorgegebenen Zieles gesichert erscheinen lässt. Verfahren müssen sich 
in der Praxis bewährt haben oder sollten – wenn dies noch nicht der Fall ist – möglichst mit 
Erfolg erprobt worden sein. 

Die Anwendung des Stands der Technik scheint insbesondere bei der Nutzung innovativer 
und nachhaltiger Baustoffe und Bauweisen wie bei Holz- oder Lehmbaustoffen oder im Be-
reich der (Bau-)Kreislaufwirtschaft sinnvoll, etwa beim Einsatz von Kalamitätsholz im kon-
struktiven Holzbau, der Sortierung von Altholz für die Wiederverwendung, der Nutzung von 
Recyclingbeton oder der Wiederverwendung von Betonbauteilen in der Gründung. 

Zu Nummer 2 

Nummer 2 statuiert, dass vor Ausführung der Bauleistung der Unternehmer dem Besteller 
anzeigen muss, dass ein Abweichen von den anerkannten Regeln der Technik durch eine 
gleichwertige Ausführung erfolgt. Die vollständige Anzeige erfordert auch, dass die Auswir-
kungen auf die Kosten dargelegt werden. 

Die Obliegenheit des Bestellers, der Anzeige des Unternehmers zu einer geänderten Aus-
führung in Abweichung von anerkannten Regeln der Technik gegebenenfalls zu widerspre-
chen, beginnt nicht, bevor der Unternehmer eine Information zu der finanziellen Folge der 
Abweichung und einer daraus folgenden Änderung seiner Vergütung gegeben hat. Neben 
den bautechnischen Inhalten der neu geplanten Ausführung des Unternehmers ist auch 
deren preisliche Folge für den Besteller wesentlich, um beurteilen zu können, ob er wider-
sprechen will. Die Parteien sollen die Möglichkeit erhalten, günstiger zu bauen. Kostener-
sparnisse müssen – ebenso wie Vergütungserhöhungen infolge von Kostensteigerungen 
beim Unternehmen – Eingang in den Vergütungsanspruch des Unternehmers finden. 

Nach Kenntnisnahme kann der Besteller weitere Aufklärung durch gezielte Nachfragen er-
langen und erhält die Möglichkeit, der abweichenden Ausführung unverzüglich zu wider-
sprechen. Ist der Besteller mit einer gleichwertigen Ausführung nicht einverstanden, muss 
er unverzüglich ausdrücklich auf die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik be-
stehen.  

Schweigt der Besteller, kann der Unternehmer eine gleichwertige Ausführung erbringen. 

Besteht der Besteller jedoch hingegen nach Erteilung des Hinweises ausdrücklich auf einer 
Ausführung entsprechend den anerkannten Regeln der Technik, wäre eine nur gleichwer-
tige Ausführung mangelhaft. 

§ 650o Absatz 3 BGB-E ändert nicht die Beweislastverteilung. Vor Abnahme ist der Unter-
nehmer für die Mangelfreiheit und nach Abnahme der Besteller für die Mangelhaftigkeit der 
Bauleistung beweisbelastet (BGH, Urteil vom 23. Oktober 2008, VII ZR 64/07 – NJW 2009, 
360, 362). Dies gilt auch für das Merkmal der Gleichwertigkeit.

Die Regelung des § 650o Absatz 3 BGB-E eröffnet den Einsatz innovativer Baumaterialien 
ohne vorherige Beschaffenheitsvereinbarung.  
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Die mit § 650o Absatz 3 BGB-E vorgeschlagene Regelung entspricht strukturell den Vor-
schriften der §§ 4 Absatz 3 und 6 Absatz 1 VOB/B zur Ausführung, Behinderung und Un-
terbrechung der Ausführung der Bauleistung und dient der Sicherstellung des Baufort-
schritts und der zügigen Fertigstellung des Gebäudebaus. 

Zu Nummer 5 (Kapitel 5 „Unabdingbarkeit“) 

Wegen des neu eingefügten Kapitels 4 wird das bisherige Kapitel 4 zu Kapitel 5. Es behält 
seine Überschrift „Unabdingbarkeit“.  

Zu Nummer 6 (Folgeänderung) 

Aufgrund des neuen Kapitels 4 mit dem neuen § 650o BGB-E verschiebt sich die bisherige 
Reihenfolge der §§ 650o (Abweichende Vereinbarungen) und 650p (Vertragstypische 
Pflichten aus Architekten- und Ingenieurvertrag) um einen Buchstaben.  

Zu Nummer 7 (Folgeänderung und Anwendbare Vorschriften für den Architekten- 
und Ingenieurvertrag) 

Aufgrund der Einfügung des neuen Kapitels 4 mit dem neuen § 650o BGB-E verschiebt 
sich in Untertitel 2 (Architekten- und Ingenieurvertrag) § 650q (Anwendbare Vorschriften) 
um einen Buchstaben und wird § 650r BGB-E. Die im neuen § 650r BGB-E enthaltene Auf-
zählung der auf den Architekten- und Ingenieurvertrag anwendbaren Vorschriften wird um 
die neuen Vorschriften des § 650a Absatz 3 BGB-E und § 650o BGB-E ergänzt.  

Zu Nummer 8 (Folgeänderung) 

Aufgrund des neuen Kapitels 4 mit dem neuen § 650o BGB-E wird in Untertitel 2 (Architek-
ten- und Ingenieurvertrag) der bisherige § 650r (Sonderkündigungsrecht) zum § 650s und 
in Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 wird jeweils die Angabe „§ 650p“ durch die Angabe 
„§ 650q“ ersetzt.  

Zu Nummer 9 (Folgeänderung) 

Die bisherigen §§ 650s bis 650v werden die §§ 650t bis 650w.  

Zu Artikel 2 (Änderung des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche) 

Die neuen Regelungen sollen nur für Schuldverhältnisse, die nach dem Inkrafttreten des 
Gesetzes entstanden sind, Anwendung finden.  

Zu Artikel 3 (Evaluierung) 

Die Bundesregierung wird das Gesetz fünf Jahre nach Inkrafttreten evaluieren. Dieser Zeit-
rahmen ist angemessen, um die Auswirkungen der neuen Regelungen auf den Markt beur-
teilen zu können.  

Dabei soll überprüft werden, ob die mit der Neuregelung verfolgten Ziele erreicht worden 
und welche Nebenfolgen gegebenenfalls eingetreten sind. Insbesondere soll überprüft wer-
den, ob die Neuregelungen dazu beigetragen haben, mehr, kostengünstiger, nachhaltiger 
und innovativer zu bauen.  

Durch Befragung der relevanten Marktteilnehmer, ggf. unter Beteiligung der einschlägigen 
Verbände, soll festgestellt werden, ob bzw. wie häufig trotz der Neubestimmungen, wonach 
technische Normen und Regeln, die ausschließlich Komfort- oder Ausstattungsmerkmale 
betreffen bzw. die durch Rechtsverordnung bestimmt wurden, nur bei ausdrücklicher Ver-
einbarung Gegenstand der Leistungspflicht sind, entsprechende explizite Vereinbarungen 
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zum Einbezug derartiger Normen und Regeln in die Leistungspflicht getroffen wurden. Zu-
dem soll durch Befragung der relevanten Marktteilnehmer evaluiert werden, ob die nach 
der Neuregelung zwischen fachkundigen Unternehmern nicht länger geschuldete Aufklä-
rung über abweichende Standards zu einer Kostenreduzierung beigetragen hat. Weiterhin 
soll durch Abfrage bei den Landesjustizverwaltungen und eventuell unter Einbezug der re-
levanten Marktteilnehmer evaluiert werden, ob durch die Verminderung der Leistungspflicht 
der Bauunternehmer betreffend technische Normen und Regeln, die ausschließlich Kom-
fort- oder Ausstattungsmerkmale betreffen bzw. die durch Rechtsverordnung bestimmt wur-
den, etwaige Mängelhaftungsfälle bzw. Gerichtsprozesse hierzu reduziert werden konnten. 

Zu Artikel 4 (Inkrafttreten) 

Das Gesetz tritt am ersten Tag des dritten auf die Verkündung folgenden Monats in Kraft. 
Die Regelung enthält diesen Vorlauf, damit die betroffenen Kreise die neuen Vorschriften 
zur Kenntnis nehmen und bei neu abzuschließenden Verträgen berücksichtigen können. 
Für die Kenntnisnahme und mögliche Anpassung der Vertragsgestaltung werden drei Mo-
nate als ausreichend erachtet.  
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Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates (NKR) gem. § 6 Abs. 1 NKRG 

Entwurf eines Gesetzes zur zivilrechtlichen Erleichterung des Gebäudebaus (Gebäudetyp-
E-Gesetz) (NKR-Nr. 7192, BMJ) 

Der Nationale Normenkontrollrat hat den Regelungsentwurf mit folgendem Ergebnis ge-

prüft: 

 

I Zusammenfassung 

Bürgerinnen und Bürger Nicht dargestellt 

Wirtschaft  

Jährlicher Erfüllungsaufwand (Entlas-
tung): 

dargestellt rund -8,1 Mrd. Euro 

davon aus Bürokratiekosten (Entlastung): rund -58 000 Euro 

Verwaltung keine Auswirkungen 

„One in one out”-Regel Nach Darstellung des Ressorts stellt der 
jährliche Erfüllungsaufwand der Wirt-
schaft in diesem Regelungsentwurf im 
Sinne der „One in one out“-Regel der 
Bundesregierung ein „Out“ von 8,1 Mrd. 
Euro dar.  

Digitaltauglichkeit (Digitalcheck) 

 

Das Ressort hat nachvollziehbar festge-
stellt, dass kein Digitalbezug vorliegt. 

Evaluierung 

 

Die Neuregelung wird 5 Jahre nach In-
krafttreten evaluiert.  

Ziel: Förderung von kostengünstigeren, nach-
haltigeren und innovativeren Gebäude-
neubauten 

Kriterien/Indikatoren: 

 

 Häufigkeit der Fälle, in denen explizit 
die Einbeziehung von technischen 
Normen und Regeln vereinbart 
wurde, die ausschließlich Komfort- o-
der Ausstattungsmerkmale betreffen  

 Anzahl der Mängelhaftungsfälle bzw. 
Gerichtsverfahren  

Datengrundlage: 

 

 Befragung von Marktteilnehmern und 
Verbänden 

 Daten der Landesjustizverwaltungen 
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Nutzen des Vorhabens Das Ressort hat den Nutzen des Vorha-
bens im Vorblatt des Regelungsentwurfs 
wie folgt beschrieben:  
Durch die Neuregelungen ist ein positiver 
Nutzen für das Bauen in Deutschland zu 
erwarten. Die Möglichkeiten, einfacher, 
zügiger, innovativer und kostengünstiger 
zu bauen, kommen sowohl der Bauwirt-
schaft als auch Bürgerinnen und Bürgern 
zugute. 

Regelungsfolgen 

Die Darstellung der Regelungsfolgen ist grundsätzlich methodengerecht. Sie erfolgte 
jedoch mangels verfügbarer Informationen unter dem Treffen zahlreicher Annahmen. 
Deshalb teilt der Nationale Normenkontrollrat die Auffassung des Ressorts, dass die 
Schätzung der Entlastung mit erheblichen Unsicherheiten behaftet ist. Dies spiegelt 
sich auch in den Stellungnahmen der Verbände wider, in denen sich teilweise Anhalts-
punkte dafür finden, dass die Entlastung zu hoch kalkuliert wurde. Vor diesem Hin-
tergrund und bei der Höhe der vorliegenden Entlastung empfiehlt der NKR vor Ab-
schluss des parlamentarischen Verfahrens eine Validierung der Schätzung unter Ein-
bezug der Baubranche. Gleichwohl begrüßt der NKR die vorgesehene Vereinfachung 
des Bauens ausdrücklich und sieht darin erhebliches Potenzial für eine nachhaltige 
und spürbare Entlastung. 

II Regelungsvorhaben 

Durch das vorliegende Regelungsvorhaben soll einfaches, kostengünstiges und innovatives 

Bauen in Deutschland erleichtert werden. Hierzu sieht der Entwurf im Wesentlichen fol-

gende Änderungen im Bauvertragsrecht vor:  

 Komfort- oder Ausstattungsstandards sind ohne ausdrückliche Vereinbarung künftig 

nicht mehr Gegenstand der vertraglichen Leistungspflicht 

 Erleichterung der Abweichung von „anerkannten Regeln der Technik“ bei Gebäude-

verträgen zwischen fachkundigen Unternehmen durch Vereinbarung 

 Die Abweichung von „anerkannten Regeln der Technik“ ohne Vereinbarung stellt 

nicht mehr automatisch einen Sachmangel dar. 

 Schaffung einer Ermächtigungsgrundlage für den Bund, technische Normen und Re-

geln auszuschließen, die die Nutzung von innovativen, nachhaltigen oder kosten-

günstigen Bauweisen oder Baustoffen erheblich erschweren 

  

Drucksache 555/24 - 2 -



 

 

III Bewertung 

III.1 Erfüllungsaufwand 

Wirtschaft 

Das Vorhaben entlastet die Wirtschaft nach Darstellung des Ressorts von jährlichem Erfül-

lungsaufwand in Höhe von rund 8,1 Mrd. Euro. Dabei werden die Unternehmen von jährli-

chen Bürokratiekosten in Höhe von rund 59 000 Euro entlastet. Die Entlastung resultiert aus 

den folgenden Vorgaben:  

 Umfang der vertraglichen Leistungspflicht 

Das Vorhaben regelt, welche technischen Normen und Regeln ohne ausdrückliche Vereinba-

rung nicht Gegenstand der vertraglichen Leistungspflicht sind. Das Ressort weist auf die mit 

der Schätzung der Entlastung verbundene Unsicherheit hin. Um die Entlastung zumindest 

näherungsweise zu schätzen, greift das BMJ u.a. auf die Umsätze des Bauwesens sowie Ex-

perteneinschätzungen zurück und kalkuliert die Entlastung differenziert für den Wohnungs-

bau, den öffentlichen Hochbau sowie den gewerblichen Hochbau: 

Wohnungsbau: 

Zur Schätzung der erwarteten Baukostensenkung für den Wohnungsbau hat das Ressort zu-

nächst das maximale Kosteneinsparungspotenzial ermittelt. Laut Ressort beträgt dies basie-

rend auf 121 000 jährlich neu gebauten Wohnungen mit einer durchschnittlichen Wohnfläche 

von rund 76,5 m² einer untersuchungsbasierten geschätzten Kosteneinsparung von rund 1 

000 Euro pro m² insgesamt rund 9,3 Mrd. Euro. Durch die rechtlich vorgesehenen Abwei-

chungsregelungen könnte nach Darstellung des Ressorts 32,5 % des Gesamteinsparpotenzi-

als gehoben werden, wodurch eine Entlastung von jährlichem Erfüllungsaufwand in Höhe 

von rund 3 Mrd. Euro resultiert. 

Öffentlicher und gewerblicher Hochbau: 

Zur Ermittlung der Entlastung im öffentlichen und gewerblichen Hochbau zieht das Ressort 

zunächst die entsprechenden Umsätze in Höhe von rund 26,4 Mrd. Euro, bzw. 50,7 Mrd. 

Euro heran. Auf Basis von Expertenschätzungen geht das Ressort weiterhin von einem Um-

setzungspotential von 32,5 % (öffentlicher Hochbau), bzw. 10 % (gewerblicher Hochbau) so-

wie einem Einsparungspotential von 25 % am jeweiligen Umsatz aus. Unter den vom Ressort 

getroffenen Annahmen ergibt sich eine Entlastung von jährlichem Erfüllungsaufwand in 

Höhe von rund 3,4 Mrd. Euro (26,4 Mrd. Euro * 0,325 * 0,25 + 50,7 Mrd. Euro * 0,1 * 0,25). 
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Gesamtergebnis und verschiedene Szenarien: 

Unter den getroffenen Annahmen geht das Ressort insgesamt von einer Entlastung in Höhe 

von rund 6,4 Mrd. Euro aus. Um den mit der Schätzung behafteten erheblichen Unsicherhei-

ten – insbesondere bei den Angaben der Anwendungsfälle - Rechnung zu tragen, stellt das 

Ressort die erwartete Entlastung ergänzend in unterschiedliche Szenarien. In einem konser-

vativeren Szenario mit einer Reduktion der Anwendungsfälle auf je 10 Prozent im Woh-

nungsbau und im Öffentlichen Hochbau beläuft sich die Entlastung auf rund 3 Mrd. Euro. In 

einem Maximalszenario mit einer Erhöhung der Anwendungsfälle auf 45 Prozent wäre eine 

Entlastung von 8,4 Mrd. Euro zu erwarten. 

 Entlastung der Neuregelung der Beschaffenheitsvereinbarung und der Sachmängel-

haftung 

Die Neuregelung soll die Beschaffenheitsvereinbarung bei Bauvorhaben zwischen fachkun-

digen Unternehmen erleichtern und trifft zudem eine korrespondierende Regelung für die 

Sachmängelhaftung. 

Mangels verfügbarer Daten und Informationen hat das Ressort die damit verbundene Entlas-

tung mittels mehrerer Annahmen näherungsweise geschätzt. Dazu hat das Ressort zunächst 

den jährlichen Gesamtumsatz des Bauwesens in Höhe von 533 Mrd. Euro zugrunde gelegt 

und diesen in einem ersten Schritt um die Anteile reduziert, für die keine Entlastungen 

durch die Neuregelung erwartet werden. Dies betrifft u. a. den Tiefbau (abzgl. des Anteils 

für Straßen-, Bahnverkehrsstrecken-, Tunnel- und Brückenbau), Bauplanungen, öffentliche 

Gebühren sowie Bauinstallationen. Die verbleibende Zwischensumme in Höhe von rund 305 

Mrd. Euro wurde durch das Ressort pauschal halbiert. Da die Entlastung nur für Fälle ohne 

Beschaffenheitsvereinbarung gilt, wurde ein weiterer Abschlag von 50 % angenommen. Da 

die vorgesehenen Erleichterungen zudem nur für Bauverträge zwischen Fachkundigen grei-

fen, wurde ein weiterer Abschlag von 10 % vorgenommen. Für die so verbleibende Zwi-

schensumme in Höhe von rund 69 Mrd. Euro wurde weiterhin angenommen, dass es in 10 % 

der Fälle Einsparungen von wiederum 25 % kommen könnte. Daraus ergibt sich annähe-

rungsweise eine Entlastung der Wirtschaft in Höhe von 1,7 Mrd. Euro pro Jahr. 

Annahmen 
Betrag in Mrd. 

Euro 

Umsatz Bauwesen 2023: 533 

Davon ist der Anteil des Straßen-, Bahnverkehrsstrecken-, Tun-
nel- und Brückenbaus abzuziehen  -21 

Zwischensumme: 512 

davon abzuziehen sind 10,6 Prozent für sonstige Bauleistungen -54,3 

davon abzuziehen sind 12,3 Prozent für Bauplanungen und öf-
fentliche Gebühren -63 
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davon abzuziehen sind 17,5 Prozent für Bauinstallationen und 
das sonstige Ausbaugewerbe -90 

Zwischensumme: 305 

Pauschale Halbierung -152,6 

Zwischensumme: 152,6 

Da die Entlastung nur für die Fälle ohne Beschaffenheitsverein-
barung gilt, werden davon nochmals 50 Prozent abgezogen  -76,3 

Zwischensumme: -76,3 

Da die Regelung aufgrund von Absatz 1 nur für Gebäudebau-
verträge zwischen Fachkundigen gilt, werden davon nochmals 
10 Prozent abgezogen  -7,6 

Zwischensumme: 68,7 

Annahme, dass in 10% der Fälle Einsparungen möglich 6,9 

Annahme, dass in diesen Fällen 25% Ersparnis möglich 1,7 

 Entlastung durch Beschaffenheitsvereinbarung 

Durch die Neuregelung entfallen Aufklärungen über Abweichungen von den Regeln der 

Technik in Beschaffenheitsvereinbarungen bei Gebäudebauverträgen. Das Ressort geht von 

rund 53 000 Fällen aus, für die Beratungsaufwand von im Einzelfall einer Stunde entfällt. 

Das Ressort geht daher nachvollziehbar von einer Entlastung von jährlichen Bürokratiekos-

ten in Höhe von rund 2,7 Mio. Euro aus. 

 Pflicht zur Kostendarstellung bei Abweichungen 

Die Neuregelung sieht vor, dass der Unternehmer auch ohne Beschaffenheitsvereinbarung 

von den anerkannten Regeln der Technik abweichen kann (s.o.), muss dann aber den Bestel-

ler vor Ausführung der Bauleistung auf die Abweichung einschließlich der Auswirkungen 

auf die Kosten hinweisen. Ausgehend von 53 000 Fällen mit einem Bearbeitungsaufwand 

von 51 Minuten pro Fall entsteht so ein jährlicher Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 2,3 

Mio. Euro 

 Hinweispflicht  

Nach der Neuregelung ist vorgesehen, dass Verbraucherinnen und Verbraucher in geeigne-

ter Form darauf hinzuweisen sind, in welchen Baubereichen ohne ausdrückliche Vereinba-

rung von den genannten technischen Normen und Regeln abgewichen wird. Hierfür geht 

das Ressort von rund 13 200 Fällen mit einem geschätzten Zeitaufwand von 31 Minuten pro 

Fall aus, wodurch nachvollziehbar jährlicher Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 350 000 

Euro entsteht. 

III.2 Evaluierung 

Das Ressort beabsichtigt fünf Jahre nach Inkrafttreten zu untersuchen, ob die Neuregelung 

dazu beigetragen hat, mehr, kostengünstiger, nachhaltiger und innovativer zu bauen (Ziel). 
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Hierzu untersucht das Ressort durch Befragung von Marktteilnehmern und Verbänden, wie 

häufig bei technischen Normen und Regeln, die ausschließlich Komfort- oder Ausstattungs-

merkmale betreffen, entsprechende explizite Vereinbarungen zum Einbezug derartiger Nor-

men und Regeln in die Leistungspflicht getroffen wurden. Zudem untersucht das Ressort in-

wieweit die nicht länger geschuldete Aufklärung über abweichende Standards zu einer Kos-

tenreduzierung beigetragen hat. Des Weiteren soll überprüft werden, inwieweit etwaige 

Mängelhaftungsfälle bzw. Gerichtsprozesse reduziert werden konnten. 

IV Ergebnis 

Die Darstellung der Regelungsfolgen ist grundsätzlich methodengerecht. Sie erfolgte jedoch 

mangels verfügbarer Informationen unter dem Treffen zahlreicher Annahmen. Deshalb teilt 

der Nationale Normenkontrollrat die Auffassung des Ressorts, dass die Schätzung der Ent-

lastung mit erheblichen Unsicherheiten behaftet ist. Dies spiegelt sich auch in den Stellung-

nahmen der Verbände wider, in denen sich teilweise Anhaltspunkte dafür finden, dass die 

Entlastung zu hoch kalkuliert wurde. Vor diesem Hintergrund und bei der Höhe der vorlie-

genden Entlastung empfiehlt der NKR vor Abschluss des parlamentarischen Verfahrens eine 

Validierung der Schätzung unter Einbezug der Baubranche. Gleichwohl begrüßt der NKR 

die vorgesehene Vereinfachung des Bauens ausdrücklich und sieht darin erhebliches Poten-

zial für eine nachhaltige und spürbare Entlastung. 

 

5. November 2024 

  

Lutz Goebel i.V. Dorothea Störr-Ritter 

Vorsitzender Berichterstatterin  
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